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Öffentliche Bekanntmachung
Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des Bürger -
meisters in der Gemeinde Merzenich am 13.09.2015

Nach §§ 19, 46 b des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in
Verbindung mit §§ 30, 75 b Abs. 7 der Kommunalwahlord-
nung (KwahlO) gebe ich hiermit bekannt, dass der 
Wahlausschuss in seiner Sitzung am 30.07.2015 folgende
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters in der
Gemeinde Merzenich zugelassen hat:

A. Wahlvorschläge fu ̈r das Amt des Bürgermeisters

Merzenich, den 05.08.2015
Der Wahlleiter

Harzheim

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und

die Erteilung von Wahlscheinen zur Landratswahl und
Bürgermeisterwahl am 13. September 2015

1. Das Wählerverzeichnis für die Stimmbezirke der Gemeinde
Merzenich wird in der Zeit vom

24. August 2015 bis 28. August 2015
während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der
Gemeinde Merzenich, Valdersweg 1, 52399 Merzenich, Wahl-
amt, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Jede/r Wahlberechtigte/r kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will,
hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnis-
ses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, fur die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des 
Meldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät
möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen
ist oder einen Wahlschein hat.
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig
hält, kann während der Einsichtsfrist, spätestens

am 28. August 2015 bis 12.30 Uhr,
beim Bürgermeister der Gemeinde Merzenich, Wahlamt, Val-
dersweg 1, 52399 Merzenich, Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur
Niederschrift eingelegt werden.
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten bis spätestens zum 23. August 2015 eine Wahl-
benachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass
er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimm -
abgabe in einem beliebigen Stimmbezirk des Wahlbezirks oder
durch Briefwahl teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlbe-
rechtigte/r,
5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahl-
berechtigte/r, wenn

a) er/sie nachweist, dass er/sie aus einem von ihm/ihr nicht
zu vertretenden Grund die Einspruchsfrist gegen das
Wählerverzeichnis (bis zum 28. August 2015, 12.30 Uhr)
versäumt hat,

b) er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden
Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen
worden ist,

c) seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst
nach der Einspruchsfrist entstanden ist oder sich heraus-
stellt.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 11. September, 18.00
Uhr, bei der Gemeindebehörde (Wahlamt) mündlich oder
schriftlich beantragt werden. Dabei müssen Familienname,
Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl, Ort) angegeben werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren
Schwierigkeiten möglich macht kann der Antrag noch bis zum
Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm/ihr bis
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er/sie dazu
berechtigt ist.
7. Der/Die Wahlberechtigte erhält er mit dem Wahlschein
zugleich

1. je einen Stimmzettel für die Landratswahl (blau) und für
die Bürgermeisterwahl (gelb),

2. den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
3. den roten Wahlbriefumschlag und
4. einen Wegweiser für die Briefwahl.

An eine andere Person als den/die Wahlberechtigte/n werden
Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt, wenn
die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nach-
gewiesen wird.
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den
Stimmzettel, legt ihn in den besonderen amtlichen Stimmzet-
telumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf dem
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Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt
den unterschriebenen Wahlschein und den Stimmzettelum-
schlag in den besonderen Wahlbriefumschlag und verschließt
den Wahlbriefumschlag.
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens
am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht.
Die Wahlbriefe werden innerhalb des Bundesgebietes von der
Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere Versen-
dungsform unentgeltlich befördert. Sie können auch bei der
auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.
Merzenich, den 05.08.2015

Der Bürgermeister 

Harzheim

Wahlbekanntmachung
Am 13.09.2015 findet die Wahl des Bürgermeisters 

der Gemeinde Merzenich sowie des Landrats des Kreises
Düren statt.

1. Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
2. Die Gemeinde Merzenich ist in sieben allgemeine Stimm-
bezirke eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in
der Zeit vom 18.08.2015 bis 23.08.2015 übersandt werden,
sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem
der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 15.00 Uhr in der Gemeindeverwaltung Merze-
nich, Fraktionsraum A und Fraktionsraum B, Valdersweg 1,
52399 Merzenich zusammen.
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er einge-
tragen ist.
Die Wahlbenachrichtigung und ein gültiger Ausweis sind
zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei
der Wahl vorgelegt werden.
3.1 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahl-
raum bereitgehalten werden. Der Wähler hat für die Bu ̈rger-
meisterwahl sowie die Landratswahl jeweils eine Stimme.
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber

a) fu ̈r den Bürgermeister
b) für den Landrat

gekennzeichnet werden.
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt:
für die Bürgermeisterwahl: hellgelbe Stimmzettel mit schwar-

zem Aufdruck,
für die Landratswahl:         blaue Stimmzettel mit schwarzem

Aufdruck.
Die Stimmzettel mu ̈ssen vom Wähler in einer Wahlzelle des
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt
werden kann, wie er gewählt hat. Der Wähler hat bei jeder
Wahl eine Stimme. Auf den Stimmzetteln kann jeweils nur ein
Bewerber gekennzeichnet werden.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem
rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht,
welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahler-
gebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts
möglich ist.
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk des

Wahlgebietes (Kreis/Gemeinde)
oder
- durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der
Gemeinde die Briefwahlunterlagen (amtliche Stimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen
Wahlbriefumschlag) beschaffen.
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln – im verschlossenen
Stimmzettelumschlag – und dem unterschriebenen Wahl-
schein ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag ange-
gebenen Stelle zu übersenden, dass er dort spätestens am
Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben (§ 25 Kommunalwahlgesetz).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeifu ̈hrt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches).
Merzenich, den 05.08.2015
Gemeinde Merzenich

Der Bürgermeister

Harzheim

Bekanntmachung
Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung der Bezirks-

regierung Köln zur Gründung des Zweckverbandes 
„Förderschulzweckverband im Kreis Düren“

Die Bezirksregierung Köln hat die Verbandssatzung des För-
derschulzweckverbandes im Kreis Du ̈ren mit Verfügung vom
16.07.2015 gemäß § 10 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) genehmigt.
Die Veröffentlichung gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 GkG NRW
erfolgte im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln,
Nummer 30, vom 27.07.2015.
Auf die Veröffentlichung weise ich hiermit gemäß § 11 Abs. 1
Satz 2 GkG NRW hin.
Merzenich, den 29.07.2015

Der Bürgermeister

Harzheim

Öffentliche Bekanntmachung
Bezirksregierung Köln 50667 Köln, den 31.07.2015
Dezernat 33 Zeughausstraße 2 - 10
- Ländliche Entwicklung, Bodenordnung - Tel.: 0221 / 147 - 2033

Flurbereinigung Hambacher Feld
Az.: 33.1 - 5 15 04 -

B e s c h l u s s
Die Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 - Ländliche Entwick-
lung, Bodenordnung -, hat beschlossen:
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1. Für Teile der Stadt Jülich und der Gemeinde Niederzier,
Kreis Düren, wird aus Anlass der Inanspruchnahme von länd-
lichen Grundstücken in großem Umfang zur Umsetzung
artenschutzrechtlich begründeter Kompensationsmaßnahmen
außerhalb des Tagebaus Hambach gemäß § 4 in Verbindung
mit den §§ 87 - 89 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in
der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die

Flurbereinigung Hambacher Feld
angeordnet und das Flurbereinigungsgebiet für die nachste-
hend aufgeführten Grundstücke festgestellt: 
Regierungsbezirk Köln
Kreis Düren
Gemeinde Niederzier
Gemarkung Selhausen
Flur 5 Nrn.: 26/4, 29, 142/26, 143/26, 144/26
Flur 8 Nrn.: 76/20, 121
Gemarkung Niederzier
Flur 18 Nrn.: 16, 18/1, 18/2, 19, 86, 87, 88, 90,

93, 197/143, 198/152, 210/94,
253/13, 255/20, 266/141, 273/17,
274/17, 294/21, 296/14, 297/14,
298/14, 305/92, 314, 315, 325,
344, 345, 347, 348, 349, 350, 351,
354, 361, 385, 412, 428, 429, 430,
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454,
455, 456, 457, 458

Flur 19 Nrn.: 17, 25, 26, 39/1, 45, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 81/65, 83/4, 84/6,
85/8, 90/30, 95/34, 96/35, 97/36,
98/37, 99/38, 103/28, 104/39,
105/65, 106/67, 107/39, 110/32,
111/39, 114/72, 115/28, 116/28,
118/46, 119/46, 120/9, 121/13,
122/15, 123, 124, 126, 127, 128,
131, 136, 137, 138, 139, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 177, 178,
186, 187, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 210, 211

Flur 21 Nrn.: 15, 16, 19, 31, 32, 33, 34, 35,
116/20, 117/20, 118/20, 127/18,
128/18, 150/17, 151/17, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
282, 283, 307, 308, 309, 310, 311,
312, 313, 314, 315, 316, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 328, 329, 330, 333, 334, 335,
337, 338, 342, 343, 344, 349, 350,
355, 356

Gemarkung Hambach
Flur 1 Nrn.: 17, 18, 19, 20, 24/1, 24/2, ,45, 46,

51, 54, 59, 60, 61, 64, 67, 76, 78,
79, 91, 99, 100, 101, 104, 105,
107, 119/77, 120/52, 121/52,
122/53, 123/53, 124/53, 125/42,
131/44, 132/62, 135/63, 153/41,
154/43, 155/44, 156/50, 158/57,
159/66, 160/72, 161/80, 162/83,
163/89, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 178, 179, 180, 182, 183, 184,
185, 187, 188, 189, 190, 191, 192,
195, 198, 199, 200, 201, 202

Flur 10 Nrn.: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 157, 158, 159, 160

Flur 11 Nrn.: 16, 19, 20, 23, 24, 118/18, 161,
167, 171, 177, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 269, 273

Flur 12 Nrn.: 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49,
55, 56, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 160/30, 163/30,
164/30, 173/34, 174/34, 176/131,
179/26, 180/26, 183/17, 184/19,
185/33, 186/33, 187/43, 200,
202, 203, 219, 220, 224, 369, 387,
394, 399, 400, 401, 414, 415, 418,
419

Flur 13 Nr.: 99
Flur 14 Nrn.: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,

16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 31, 32, 35, 43, 44, 45, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 81, 82, 92, 93, 95, 96, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 118, 119, 121, 122, 125/83,
127/80, 128/80, 131/2, 132/2,
133/2, 134/2, 137/59, 138/59,
142/94, 143/94, 144/83, 145/83,
146/83, 147/11, 148/11, 149/6,
150/18, 151/29, 152/33, 153/36,
155/57, 157/64, 158/78, 159/86,
160/90, 161/98, 162, 163, 164,
170, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201

Stadt Jülich
Gemarkung Stetternich
Flur 2 Nrn.: 658/333, 664, 665, 667, 670, 671,

672, 673, 674, 675, 676
Flur 12 Nr.: 45
Flur 13 Nrn.: 51, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 106,

108, 109, 110, 111, 112, 113
Flur 14 Nr.: 59
Gemarkung Jülich
Flur 2 Nrn.: 61, 62, 63, 64, 69/1, 71, 72, 73,

74/1, 75, 77/1, 80/1, 81, 88, 89,
90, 91/1, 114/66, 115/66, 116/67,
192, 227, 678, 679, 680

Flur 31 Nrn.: 25/1, 28, 29/1, 32, 33, 75/1, 78/1,
79, 80, 81, 82, 83, 85/1, 87, 88,
91, 92, 95, 96, 99/1, 101/1, 101/2,
103/1, 104, 107/1, 109/1, 113/1,
116/1, 118/1, 118/2, 118/3,
118/4, 120/1, 120/2, 120/3, 121,
122, 124, 133/1, 140, 145, 146,
183/141, 184/141, 209/18,
212/19, 215/20, 218/21, 221/22,
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224/89, 226/90, 233/105,
234/105, 236/108, 240, 241, 251,
257, 260, 261, 264, 265, 268, 269,
272, 283, 284, 285, 286, 289, 294,
295, 296, 298, 299, 300, 301, 302

Flur 32 Nrn.: 36, 37, 38, 39, 40, 42/1, 44, 45,
46, 47, 77, 78, 79, 97/41, 100/42,
106/48, 107/48, 108/48, 109/48,
110/48, 145, 146, 202

Flur 34 Nrn.: 17, 18, 20/1, 21, 23/1, 25, 28/1,
29/1, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 59,
61/26, 62/26, 63, 63/26, 64,
64/26, 66/26, 108/26, 109/26

Flur 37 Nrn.: 1, 2, 3, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10/1, 12, 13,
14/1, 16/1, 17/1, 19, 20, 22/1,
23/1, 25, 26/1, 28, 31/1, 32, 33/1,
35, ,36 ,37 38, 39, 40, 41, 42,
44/1, 46/1, 48, 49, 50, 51, 52/1,
54, 55/1, 56, 57, 58/14

Flur 38 Nrn.: 14/1, 17, 20/1, ,21, 22, 24, 25/1,
27, 28, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
46/1, 47, 48, 49, 50, 81, 82/1, 87,
88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97,
117, 118, 119, 182, 183

Flur 39 Nrn.: 3, 4, 5/1, 7, 8, 10/1, 10/2, 11/1,
14, 15, 16, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
54/10, 78, 165, 209, 218, 219, 220

Flur 41 Nrn.: 6, 7, 8, 166, 168, 169
Flur 43 Nrn.: 53, 54
Flur 45 Nr.: 37
Flur 46 Nrn.: 45, 95, 167, 168, 169, 178, 224,

225, 226, 271, 272, 273, 274, 303,
304, 305, 321, 333

Flur 48 Nrn.: 2, 14/1, 80/11, 81/12, 84/17,
85/19, 86/19, 87/21, 88/23,
89/24, 92/26, 96/54, 97/55,
101/67, 102/70, 124/7, 125/26,
127/26, 128/26, 129/27, 130/27,
131/27, 132/26, 133/26, 162,
164, 167, 168

Flur 51 Nrn.: 4/1, 14/1, 29/1, 35/1, 45/4, 51/12,
52/13, 53/14, 56/16, 57/18,
58/19, 59/19, 78/20, 89/29,
90/35, 91/20, 112, 116, 117, 118,
125, 126

Flur 54 Nrn.: 174, 175
2. Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von rd. 613 ha
und ist auf der Gebietskarte dargestellt, die Anlage dieses
Beschlusses ist.
3. Der Flurbereinigungsbeschluss mit Gründen und Gebiets-
karte liegt zur Einsichtnahme für die Beteiligten einen Monat
lang während der Dienststunden aus bei der
a) Stadtverwaltung Jülich, Große Rurstr. 17, 52428 Jülich,

Zimmer 53
b) Gemeindeverwaltung Niederzier, Rathausstr. 8, 52382

Niederzier, Zimmer 6
c) Stadtverwaltung Düren, Kaiserplatz 2-4, 52349 Düren,

Zimmer 005
d) Gemeinde Inden, Rathausstr. 1, 52459 Inden, Zimmer 23
e) Gemeinde Titz, Landstr. 4, 52445 Titz, Zimmer 5
f ) Gemeinde Merzenich, Valdersweg 1, 52399 Merzenich,

Zimmer 19/20

g) Bezirksregierung Köln, Blumenthalstraße 33, 50670
Köln, Zimmer B 338

Die Monatsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen
Bekanntmachung dieses Beschlusses. 
4. Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Flurbe -
reinigungsgebiet gehörenden Grundstücke (§ 10 Nr. 1
FlurbG) bilden die

Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Hambacher
Feld mit dem Sitz in Niederzier.

Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 16
FlurbG). 
5. Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber
zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen,
sind nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei
Monaten nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung unter
Angabe des Aktenzeichens 33.1 – 5 15 04 – schriftlich bei der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln oder per-
sönlich bei der Bezirksregierung Köln, - Dezernat 33 -, Blu-
menthalstraße 33, 50670 Köln anzumelden.
Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche
Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten
sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung
von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grund-
stücken beschränken. Auf Verlangen der Bezirksregierung
Köln hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der
Behörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem
Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung.
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist ange-
meldet oder nachgewiesen, so kann die Bezirksregierung Köln
die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14
Abs. 2 FlurbG gelten lassen.
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14
Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung einge-
tretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie der
Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wird.
6. Von der öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses
an gelten folgende Einschränkungen, die bis zur Unanfecht-
barkeit des Flurbereinigungsplanes wirksam sind:
6.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-
mung der Bezirksregierung Köln nur Änderungen vorgenom-
men werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb
gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG).
6.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterras-
sen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der
Bezirksregierung Köln errichtet, hergestellt, wesentlich verän-
dert oder beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG).
6.3 Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken,
Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit
landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, 
mit Zustimmung der Bezirksregierung Köln beseitigt werden
(§ 34 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG).
6.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen
Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen der Zustimmung der
Bezirksregierung Köln (§ 85 Nr. 5 FlurbG).
Sind entgegen den Anordnungen zu 6.1 und 6.2 Änderungen
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden,
so können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt
bleiben. Die Bezirksregierung Köln kann den früheren
Zustand gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn
dieses der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG).
Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu 6.3 vorgenommen
worden, so muss die Bezirksregierung Köln Ersatzpflanzungen
auf Kosten der Beteiligten anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).
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Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu 6.4 vorge-
nommen worden, so kann die Bezirksregierung Köln anord-
nen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte
oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstauf-
sichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen
hat (§ 85 Nr. 6 FlurbG).
Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen zu 6.2 bis 6.4
dieses Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten und können
mit einer Geldbuße bis zu 1.000,-- € für den einzelnen Fall
geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom
19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 13.05.2015 (BGBl. I S. 706). Unter Umständen kann
auch eine höhere Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4
OWiG). Außerdem können Gegenstände eingezogen werden,
auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3
FlurbG).
Die Bußgeldbestimmungen nach anderen Gesetzen bleiben
unberührt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Flurbereinigungsbeschluss kann innerhalb eines
Monats nach seiner öffentlichen Bekanntmachung Wider-
spruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei
der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln
oder zur Niederschrift bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Blumenthalstraße
33, 50670 Köln

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 
Sofern Sie über eine qualifizierte elektronische Signatur nach §
2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl.
I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung verfügen, können Sie
den Rechtsbehelf auch elektronisch einlegen. Näheres hierzu
entnehmen Sie bitte der Internet-Seite www.bezreg-
koeln.nrw.de unter dem Suchbegriff EGVP.
Hinweise:
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere
technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen
technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufge-
führt. 
Falls die Frist durch einen von Ihnen Bevollmächtigten ver-
säumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen zuge-
rechnet werden.

Anordnung der sofortigen Vollziehung
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S.
686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2014 (BGBl. I
S. 890), wird die sofortige Vollziehung des Flurbereinigungs-
beschlusses Hambacher Feld angeordnet mit der Folge, dass
Rechtsbehelfe gegen diesen Beschluss keine aufschiebende
Wirkung haben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- beantragt
werden bei dem  

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
-  9a Senat (Flurbereinigungsgericht) -
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wir-
kung kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord -

rhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.
NRW. Seite 548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht
werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Sig-
naturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der
jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektroni-
sche Poststelle des Oberverwaltungsgerichtes übermittelt
werden. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der Internet-Seite
www.ovg.nrw.de/erv/index.php 
Hinweise:
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere
technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen
technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufge-
führt. 
Falls die Frist durch einen von Ihnen Bevollmächtigten ver-
säumt werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen zuge-
rechnet werden.

Im Auftrag
(LS) gez. Fehres

Ltd. Regierungsvermessungsdirektor
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung mit Gebietskarte wird
auch auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln 
http://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsver-
fahren/index.html
veröffentlicht.

1. Feststellung der Ergebnisse der 
Wertermittlung

Im Flurbereinigungsverfahren Nörvenich - Rath werden hier-
mit gemäß § 32 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der
Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die Ergeb-
nisse der Wertermittlung für die dem Flurbereinigungsverfah-
ren auf Grund des Einleitungsbeschlusses vom 12.06.2012
sowie der Änderungsbeschlüsse vom 26.11.2013, 18.07.2014
und 04.02.2015 unterliegenden Flurstücke wie folgt festge-
stellt:
1. Die Ergebnisse der Wertermittlung werden mit Ausnahme

der unter Ziffer 2. aufgeführten Festsetzungen so festge-
stellt, wie sie am 24.03.2015 und 25.03.2015 im Sitzungs-
saal der Gemeinde Nörvenich, Bahnhofstraße 25, 52388
Nörvenich, ausgelegen haben und von Bediensteten der
Bezirksregierung Köln erläutert worden sind.

2. Für die nachfolgend aufgeführten Flurstücke werden die
Wertermittlungsergebnisse auf Grund von Einwendungen
oder von Amts wegen nachträglich geändert und mit fol-
gendem Inhalt festgestellt:

 
BEZIRKSREGIERUNG KÖLN  50667 Köln, den 15.07.2015 

Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, Bodenordnung -  Zeughausstraße 2 - 10 
FLURBEREINIGUNG Nörvenich – Rath  Tel.: 0221/147-2033 
Az.:  – 33.45 -  51202 –   

 
Gemarkung 

Flur 

 
Flur- 
stück 

 
Fläche 

(m�) 

offen gelegte 
Wertermittlung 

   Nutzungsart    Klasse   Teilfläche 
                                              (m�) 

geänderte 
Wertermittlung 

   Nutzungsart    Klasse   Teilfläche 
                                              (m�) 

 
 

ONr. 

Rath 
8 

65 1.901 Ackerland/ 
Grünland 

10 1.901 ohne ohne 1.901 40/00 

Rath 
8 

11 10.400 Ackerland/ 
Grünland 

8 2.089 Ackerland/ 
Grünland 

6 2.089 43/00 

Rath 
8 

53 14.686 Ackerland/ 
Grünland 

1 
2 

7.962 
348 

Ackerland/ 
Grünland 

1 
2 

8.047 
263 

233/01 

Wissersheim 
14 

2 98.474 Ackerland/ 
Grünland 

4 6.389 Ackerland/ 
Grünland 

3 6.389 215/01 

Wissersheim 
14 

3 9.738 Ackerland/ 
Grünland 

4 663 Ackerland/ 
Grünland 

3 663 275/01 

Nörvenich 
26 

45 39.600 Ackerland/ 
Grünland 

Wald 

8 
9 
1 

1.407 
5.990 

32.203 

Ackerland/ 
Grünland 

Wald 

8 
9 
1 

4.298 
4.724 

30.578 

233/01 

Nörvenich 
26 

56 15.406 Ackerland/ 
Grünland 

4 11.031 Ackerland/ 
Grünland 

2 
4 

3.973 
7.058 

233/01 

Nörvenich 
26 

57 15.450 Ackerland/ 
Grünland 

2 
4 

2.987 
4.267 

Ackerland/ 
Grünland 

2 
4 

4.666 
2.588 

71/00 

Nörvenich 
28 

8 70.391 Ackerland/ 
Grünland 

5 2.866 Ackerland/ 
Grünland 

4 
5 

1.425 
1.441 

248/01 
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3. Darüber hinaus konnten Einwendungen gegen die Ergeb-
nisse der Wertermittlung nicht berücksichtigt werden.

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung liegt mit
den in diesem Verwaltungsakt aufgeführten Gründen zur Ein-
sichtnahme für die Beteiligten einen Monat lang während der
Dienststunden aus bei der Bezirksregierung Köln, Blumen-
thalstraße 33, 50670 Köln [Zimmer B 363]. Die Frist beginnt
mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses
Verwaltungsaktes.

Gründe
Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß
§ 32 FlurbG zulässig und gerechtfertigt.
Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung haben
zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegen und sind von
Bediensteten der Bezirksregierung Köln erläutert worden.
Einwendungen gegen die Bewertung wurden, soweit erforder-
lich, örtlich überprüft. Berechtigten Einwendungen wurde
abgeholfen.
Alle Beteiligten, deren Einlagegrundstücke hinsichtlich der
Bewertungsergebnisse eine Änderung erfahren haben, haben
neue Einlagenachweise erhalten, in denen die Änderungen
nachgewiesen sind.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats
nach seiner öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch ein-
gelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33
50606 Köln

oder zur Niederschrift bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33
Blumenthalstraße 33, 50670 Köln

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen.
Sofern Sie über eine qualifizierte elektronische Signatur nach §
2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl.
I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung verfügen, können Sie
den Rechtsbehelf auch elektronisch einlegen. Näheres hierzu
entnehmen Sie bitte der Internet-Seite www.bezreg-
koeln.nrw.de unter dem Suchbegriff EGVP.
Hinweise:
• Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere

technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonde-
ren technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de
aufgeführt.

• Falls die Frist durch eine/n von Ihnen Bevollmächtigte/n ver-
säumt werden sollte, würde deren/dessen Verschulden Ihnen
zugerechnet werden.

Auftrag
(LS)
gez. Frauenrath
Regierungsvermessungsdirektorin
Der Inhalt der o. a. Bekanntmachung wird auch auf der Inter-
net-Seite der Bezirksregierung Köln
http://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsver-
fahren/index.html
veröffentlicht.

Amtliche Mitteilungen

Seniorennachmittag der Gemeinde Merzenich
Vorankündigung für den 15. Oktober 2015

Auch in diesem Jahr führt die Gemeinde Merzenich wieder
einen gemütlichen Nachmittag für die Seniorinnen und
Senioren in der Weinberghalle durch. 
Die Abfahrt der Busse ist wie in den Vorjahren für 15.10 Uhr
in den Ortschaften vorgesehen. Selbstverständlich besteht
auch nach der Veranstaltung gegen 18.30 Uhr die Möglich-
keit, mit Bussen in die Ortschaften zurück zu fahren.
In der nächsten Ausgabe des Amtsblattes am 11.09.2015 ist
ein Vordruck zur Anmeldung beigefügt. Die interessierten Per-
sonen füllen diesen aus und geben ihn bis zum 02. Oktober
2015 zurück an die Gemeindeverwaltung oder die Ortsvorste-
herin/ den Ortsvorsteher.
Zur Zeit werden noch keine Anmeldungen entgegen
genommen.

Der Bürgermeister

Harzheim

Kronjuwelenhochzeit in Girbelsrath
In der Ortschaft Girbelsrath durften die Eheleute Johann und
Helene Oepen ein äußerst seltenes Ehejubiläum feiern. Im Juli
1940 gaben sich die Beiden vor dem Standesbeamten in Mer-
zenich das „Ja-Wort“ und gehen bereits 75 Jahre gemeinsam
durchs Leben. Dieses Ehejubiläum wird als Kronjuwelenhoch-
zeit bezeichnet. 

Bürgermeister Peter Harzheim und Ortsvorsteher Ralf Locker
nahmen dieses außergewöhnliche Jubiläum zum Anlass und
besuchten das Jubelpaar. Sie überbrachten die herzlichsten
Glückwünsche im Namen des Gemeinderates und der Ver-
waltung der Gemeinde Merzenich.  Bei einem Gläschen Sekt
und Kanapees erzählten die Eheleute Oepen Lustiges aus
ihrem bewegten Eheleben. Aber auch traurige Begebenheiten
kamen zur Sprache. 
Die Gratulanten wünschten den Eheleuten Oepen, dass sie
noch möglichst lange Zeit am gesellschaftlichen Leben in Gir-
belsrath aktiv teilhaben.
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Klimaschutzpreis in der Gemeinde Merzenich
Die RWE Deutschland AG stellt 1.000 Euro Preisgeld 

zur Verfügung 

Im vergangenen Jahr konnte sich der Kindertreff der katholi-
schen Pfarrgemeinde St. Amandus Girbelsrath über den
Gewinn des Klimaschutzpreises in Höhe von 1.000 Euro
freuen.
Auch in diesem Jahr wird die RWE Deutschland AG den Kli-
maschutzpreis 2015 in der Gemeinde Merzenich ausloben.
Das Unternehmen stellt insgesamt 1.000 Euro als Preisgelder
zur Verfügung, um damit besondere Leistungen im Natur-
und Umweltschutz auszuzeichnen. Gegenstand der Auszeich-
nung können Ideen und Initiativen sowie praktische Aktivitä-
ten insbesondere folgender Art sein: 
- Maßnahmen zur Verminderung vorhandener Umweltbeein-

trächtigungen, wie zum Beispiel Lärmschutz und Maßnah-
men zur CO2-Reduktion, Gewässer-Renaturierung, Erhalt
natürlicher Lebensräume, Initiativen zur Abfallbeseitigung.

- Maßnahmen zur spürbaren Umweltverbesserung, wie zum
Beispiel Schaffung umweltorientierter Wohn- und Arbeits-
bereiche, die Erhaltung oder Neuanlage von Grün- oder
Erholungszonen.

- Maßnahmen zur wirkungsvollen Energieeinsparung, wie
zum Beispiel Einsatz neuer Technologien in der Wärmeer-
zeugung, Energiespartechnologien in der Beleuchtung
(LED), Wärmedämmmaßnahmen in der Gebäudetechnik.

Wer kann mitmachen?
Der Klimaschutzpreis kann an jede natürliche und juristische
Person – also an alle Bürger, Vereine, Unternehmen, Initiati-
ven, Schulen, Kindergärten – verliehen werden. Begrüßens-
wert ist die Ansprache von Kindern oder Jugendlichen in Bil-
dungs- oder Freizeit-/Sportvereinen, Jugendeinrichtungen
(Kindergärten, Schulen, Offene Ganztagseinrichtungen,
Sportvereinen, Jugendfeuerwehr etc.), da hier das Verständnis
von Umweltschutz und Nachhaltigkeit zentrale Themen und
Aufgaben sind und die Jugendlichen für ihr späteres Leben
entsprechend geprägt werden. 
Projekte wie das Anlegen eines Biotops oder eine Streuobst-
wiese sind dabei genauso willkommen wie zeitlich begrenzte
Aktionen, wie zum Beispiel Aktionswochen zum Thema Kli-
maschutz.
Aber auch innovative Ideen im Bereich neuer Techniken von
Unternehmen oder Bürgern sind gefragt. Die Gemeinde Mer-
zenich und die RWE Deutschland AG möchten die Möglich-
keiten bewusst vielfältig halten und hoffen auf hohe Kreati-
vität bei den Vorschlägen.

Schriftliche Bewerbung
Die Bewerbung soll schriftlich an die Gemeinde Merzenich
„Klimaschutzpreis“, Valdersweg 1, 52399 Merzenich, erfolgen.
Besondere Antragsunterlagen sind für die Teilnahme nicht
erforderlich. Entweder man bewirbt sich selbst oder schlägt eine
andere Person oder Institution vor. Der Projektvorschlag ist aus-
reichend schriftlich zu erläutern und soll eine Länge von drei
Din-A4 Seiten nicht überschreiten. Fotos, Bilder oder Skizzen
zur Veranschaulichung sind willkommen. Mit der Abgabe der
Unterlagen erklären sich die Teilnehmer einverstanden, dass ihre
Arbeiten gegebenenfalls veröffentlicht werden.
Eine Fachkommission wird alle Eingänge sichten und bewer-
ten. Die Maßnahmen und Initiativen müssen nicht ausgeführt
sein; sie können sich auch im aktuellen Planungsprozess befin-
den. Fragen  und Auskünfte zum Klimaschutzpreis beantwor-
tet die Mitarbeiterin der Gemeinde Merzenich, Frau Plath
unter 02421/399-133 oder per E-Mail eplath@gemeinde-
merzenich.de gerne. Abgabeschluss ist der 30. Oktober 2015.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mehr Parkplätze für Waldbesucher
Für Besucher des Erbwaldes wurde der vorhandene Parkplatz
am „Haus am Mühlenweg“ erweitert. Für einen Waldbesuch
stehen Ihnen somit ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Freizeitwegekonzept 
zwischen Merzenich und Kerpen-Buir

Erste Maßnahmen umgesetzt
Im Zuge des Freizeitwege -
konzeptes zwischen Merze-
nich und Kerpen-Buir
wurden die ersten Arbeiten
auf dem Gemeindegebiet
Merzenich abgeschlossen. 
Es wurde ein Teilbereich des
Weges parallel zur Pappelreihe
zwischen Merzenich und
Golzheim überarbeitet, sowie
der im Anschluss daran
 liegende Wirtschaftsweg Rich -
tung Buir. Der angrenzende
Platz unter den Bäumen am Wegekreuz wurde ebenso 
ertüchtigt. 
Hiermit wurde bereits einer von vielen Bereichen geschaffen,
welcher zu Spaziergängen und zum Verweilen einlädt.
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Wegerandstreifen 
als Ackerfläche missbraucht

Es muss immer wieder festgestellt werden, dass Böschungen
und Banketten der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
dem Pflug zum Opfer fallen und als zusätzliche Ackerfläche
missbraucht werden. 
Dadurch wird der Unterbau der Straßen beschädigt, wodurch
in weiterer Folge der Asphaltbelag bzw. die Wegoberfläche
abbricht und für die Gemeinde erhebliche Sanierungskosten
entstehen. Weiterhin wird wichtiger Lebensraum für verschie-
dene Tier- und Pflanzenarten zerstört. 
Es wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, die Grund-
stücksgrenzen einzuhalten und die in Anspruch genommene
Flächen wieder zurückzubauen. Es wird bereits jetzt darauf
hingewiesen, dass die Gemeinde Merzenich in naher Zukunft
Kontrollen diesbezüglich durchführt. 

Putzwasser gehört nicht in den Gully
In verschiedenen Ausgaben des Amtsblattes wurde bereits
mehrfach auf Fehleinleitungen in das Regenwasserkanalnetz
des Ortsteiles Merzenich hingewiesen. 
Seitens des Umweltamtes des Kreises Düren wurde die Ver-
waltung der Gemeinde Merzenich darüber in Kenntnis
gesetzt, dass Putzwässer oder ähnliche Schmutzwässer über die
Straßeneinläufe (Gullys) rechtswidrig dem Regenwasserkanal
zugeführt wurden und somit ungeklärt in den Ellebach gelang-
ten. Hierdurch kommt es an den Einleitstellen zu starken Ver-
unreinigungen und unangenehmen Geruchsbildungen, die
insbesondere die Anwohner beeinträchtigen. Die Einleitung
von Schmutzwässern in das Regenwassernetz ist wasserrecht-
lich nicht zulässig. Ich verweise hier nochmals eindringlich auf
die Bestimmungen der Entwässerungssatzung der Gemeinde
Merzenich, wonach Zuwiderhandlungen mit hohen Geld -
bußen geahndet werden können. Die Außendienstmitarbeiter
der Gemeinde Merzenich sind angewiesen, verstärkt auf ver-
botswidrige Einleitungen von Schmutzwässern zu achten.
Werden diese festgestellt, wird ein ordnungsbehördliches Ver-
fahren gegen den Verursacher eingeleitet.
Im Interesse des Gewässer- und Umweltschutzes appelliere ich
an Ihre Einsicht und bitte Sie, Schmutzwässer (z. B. Putz -
wasser) in die Toiletten/Ausgussbecken und nicht in die Stra-
ßeneinläufe einzuleiten.

Harzheim

Entsorgung von Altmedikamenten
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass am Bauhof der
Gemeinde Merzenich, Jahnstraße, nur noch die Entsorgung von
Altbatterien und nicht von Altmedikamenten erfolgen kann.

Altmedikamente zählen zum „Siedlungsabfall“ und können
deshalb beispielsweise in den Hausmüll gegeben werden.
Wichtig für eine umweltbewusste Entsorgung von Altarznei-
mitteln ist vor allem, dass sie nicht über die Toilette oder das
Waschbecken entsorgt werden.
Auch Apotheken bieten oftmals als Serviceleistung eine frei-
willige Rücknahme von Altarzneimittel an. Dies erfolgt jedoch
nicht flächendeckend, und Apotheken sind rechtlich auch
nicht zu einer Rücknahme von Altarzneimitteln verpflichtet.

Rasenmähen
Es wird nochmals auf die Vorschriften der Geräte- und
Maschinenlärmverordnung hingewiesen, wonach z. B. Rasen-
mäher im Freien an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an
Werktagen in der Zeit 

von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr
nicht betrieben werden dürfen.
Andere Geräte (wie z. B. Freischneider, Grastrimmer/Gras -
kantenschneider, Laubbläser und Laubsammler) dürfen im
Freien an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen
in der Zeit 

von 17.00 Uhr bis 9.00 Uhr 
sowie von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

nicht betrieben werden.
Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße geahndet
werden.

DER BÜRGERMEISTER

Aufsicht über Tiere
Aus gegebenem Anlass weise ich nochmals auf die ordnungs-
behördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde Merzenich
auf folgendes hin:
1. Auf Verkehrsflächen und in Anlagen innerhalb im

Zusammenhang bebauter Ortsteile sind Hunde an der
Leine zu führen.

2. Wer auf Verkehrsflächen oder in Anlagen Tiere, insbe-
sondere Pferde und Hunde, mit sich führt, hat die
durch die Tiere verursachten Verunreinigungen unver-
züglich und schadlos zu beseitigen.

3. Wildlebende Katzen und Tauben dürfen nicht zielge-
richtet oder gezielt gefüttert werden.

4. Katzenhalter/innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie
gewähren, haben diese zuvor von einem Tierarzt kastrie-
ren und mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeich-
nen zu lassen. Dies gilt nicht für weniger als 5 Monate
alte Katzen. Als Katzenhalter/in im vorstehenden Sinne
gilt auch, wer freilaufende Katzen regelmäßig Futter zur
Verfügung stellt. Für die Zucht von Rassekatzen können
auf Antrag Ausnahmen von der Kastrationspflicht zuge-
lassen werden, sofern eine Kontrolle und Versorgung der
Nachzucht glaubhaft dargelegt wird. 

5. Von den Regelungen in Absatz 1 und 2 ausgenommen
sind Blinde und hochgradig Sehbehinderte, die Blinden -
hunde mit sich führen.

Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße geahndet
werden.

DER BÜRGERMEISTER
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ELEKTRO- und ELEKTRONIKSCHROTT (E-Schrott)
Die Abfuhr von E-Schrott erfolgt kostenlos nach vorheriger
telefonischer Anmeldung bei der Firma Schönmackers
Umweltdienste in Aldenhoven unter der Rufnummer
02464/9904-0. Beim Anruf wird Ihnen sofort der Abfuhr -
termin genannt. Die Abfuhr erfolgt ab 6.00 Uhr. Geräte unter
Schuhkartongröße stellen Sie bitte gut sichtbar in zu leerende
Gefäßen (Eimer, Karton, Wanne, u. d. g.) bzw. zu größeren
Geräten zur Abfuhr rechtzeitig bereit.
Zusätzlich können Selbstanlieferer Elektroaltgeräte (Groß geräte
und Elektrokleinteile) an folgenden Sammelstellen kosten los
abgeben: ELC Horm, Pfarrer-Pleus-Str. 46, Hürtgen wald-
Horm und Deponie Warden, An der K 10, Alsdorf-Warden
Das jeweilige Entsorgungsangebot gilt nur für haushalts -
übliche Geräte!
Zum E-Schrott gehören elektrische oder elektronische Geräte,
die mit einer elektrischen Spannung bis 400 Volt betrieben
werden, wie z. B. die nachfolgend aufgeführten Geräte:
• Haushaltsgroßgeräte (Waschmaschine, Elektroherd, etc.),

Kühl- und Gefriergeräte,
• Informations- und Telekommunikationsgeräte (z. B. Tele-

fone, Handys, Faxgeräte, Computer und -zubehör, etc.),
• Geräte der Unterhaltungselektronik (z.B. Fernseher,

Stereo anlage, Videorecorder, MP3-Player, etc.)
• Fassungen von Gasentladungslampen, Fassungen von

Leuchtstoffröhren und Fassungen von Energielampen,
• Haushaltskleingeräte, Lampe (ohne Glühbirne), elek -

trische und elektronische Werkzeuge, Spielzeuge, Sport-
und Freizeitgeräte, Medizinprodukte, Überwachungs- und
Kontroll instrumente.

Eheschließungen
in der Zeit vom 1.07. – 31.07.2015

Familienname, Vorname Wohnort Eheschließungs -
datum

Krause, Christopher Merzenich,
Overbeck, Cornelia Hauptstr. 48 03.07.2015
van Endern, Tristan Merzenich,
Schäfer, Christiane Arnoldsweilerweg 63 08.07.2015
Esch, Frank Johannes Merzenich,
Fuhr, Christina Katrin Dürener Str. 13 11.07.2015
Widmann, Waldemar Merzenich, An
Kaftan geb. Sinner, Elena der Windmühle 20 b 31.07.2015

Fundbericht 
Beim Fundamt der Gemeinde Merzenich (Zimmer 4)

wurde in der Zeit vom 15.04. bis 05.08.2015
folgendes abgegeben:

1 Schlüsselanhänger mit 8 Schlüsseln
1 iPhone 
1 Herrenfahrrad
1 Jungenfahrrad
2 Damenfahrräder
1 Hollandrad
1  funkgesteuerte Drohne
1 Brille

Veranstaltungen August 2015
➤ • Trommel dich fit! Drums Alive macht Spaß, hält fit

und baut Stress ab, um 18.30 Uhr in der Maar-Halle

Abfuhrtermine und Abfuhrzeiten
HAUSMÜLLABFUHR

Die Abfuhr erfolgt generell dienstags (ab 6.00 Uhr); falls in der
Woche ein Feiertag ist, kann sich der Abfuhrtag verschieben.
Dienstag, den 25.08.2015
Dienstag, den 08.09.2015

BIOMÜLLABFUHR
Die Abfuhr erfolgt generell dienstags (ab 6.00 Uhr); falls in der
Woche ein Feiertag ist, kann sich der Abfuhrtag verschieben.
Dienstag, den 18.08.2015
Dienstag, den 01.09.2015

PAPIERSAMMLUNG
Die Sammlungen erfolgen ab 6.00 Uhr!
Samstag, den 15.08.2015 Morschenich und Golzheim
Montag, den 24.08.2015 Merzenich und Girbelsrath
Samstag, den 12.09.2015 Morschenich und Golzheim

LEICHTSTOFFE gelbe Säcke/ gelbe Tonnen
Die Sammlungen erfolgen ab 6.00 Uhr!
Montag, den 24.08.2015
Montag, den 07.09.2015

Schadlose Beseitigung von Problemmüll 
Die nächste Schadstoffabfuhr ist am

Donnerstag, den 20.08.2015.
Das Schadstoffmobil ist am betreffenden Tag wie folgt einge-
setzt:

09.00 Uhr – 09.45 Uhr Morschenich
Parkplatz gegenüber der Kirche

10.00 Uhr – 10.45 Uhr Golzheim
Parkplatz Feuerwehrgerätehaus

11.00 Uhr – 11.45 Uhr Girbelsrath
Parkplatz vor dem Kindergarten

12.30 Uhr – 13.30 Uhr Merzenich
Schützenplatz, Bahnstraße

Insbesondere sollten folgende Stoffe nicht der allgemeinen
Müllabfuhr, sondern der Sondermüllabfuhr zugeführt werden:

Von Haushaltschemikalien:
Mottenschutzmittel, Fleckenentferner, Imprägnierungsmittel,
WC-Reiniger, Kalkentferner, Desinfektionsmittel, Metall-
und Silberputzmittel, Farben, Lacke, Lösungsmittel, Kleb-
stoffe, Holzschutzmittel.

Vom Auto:
Rostschutzmittel, Batterien, Farben, Pflegemittel.

Aus dem Hobbybereich:
Fotochemikalien, Batterien u. ä.

Altöl:
Die kostenlose Rücknahme von Altöl erfolgt an den Ölver-
kaufsstellen oder beim gewerblichen Handel in den Mengen,
die Sie laut Kassenquittung dort gekauft haben. Altöl kann
ebenfalls beim Schadstoffmobil oder bei der ELC Horm, Pfarrer-
Pleus-Straße 46, Hürtgenwald/ Horm, abgegeben werden
(max. 15 l - im Gebinde). Ein Facharbeiter wird das Spezial-
Containerfahrzeug begleiten und Sie im Zweifelsfall beraten.
Im Sinne des Umweltschutzes darf ich Sie herzlich bitten, von
der angebotenen Möglichkeit der schadlosen Beseitigung von
Sondermüll Gebrauch zu machen.

Elektrokleinteile: 
Elektrokleinteile (Kantenlänge von bis zu ca. 30 cm) können
kostenlos beim Schadstoffmobil abgegeben werden.
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Girbels rath, Familienzentrum Merzenich in Koopera-
tion mit dem TV Girbelsrath e. V.
Gestresst von Arbeit, der Kopf ist voll und die Gedanken
wollen nicht loslassen? Dann ist eine Stunde Drums Alive
genau das Richtige, um den Alltag zu vergessen und
Freude am eigenen Tun zu bekommen. Mit Drums Alive
besteht die Möglichkeit, an einem spaßbringenden Kurs
teil zu nehmen, bei dem sogar auch Pfunde purzeln.
Teilnehmer: zunächst auf 20 Teilnehmer begrenzt!
Anmeldung und weitere Infos bei der Kursleitung Saskia
Knust unter der Telefonnummer 02421-4868376 oder
0151-12617503

➤ • Baby Massage nach Frederic Leboyer für Babys ab 
der 6.-8. Lebenswoche

„Berührt, gestreichelt und massiert werden, das ist 
Nahrung für das Kind. Nahrung, die Liebe ist.“ 
(F. Leboyer)
In ruhiger, entspannender Atmosphäre (max. 6-7 Kinder)
lernen wir die sinnvolle Reihenfolge der indischen Baby-
massage und deren verschiedene Massagetechniken,
damit die Massage zu einem Ritual werden kann. Die
Erfahrung der Berührung bildet eine Grundlage für Ver-
trauen und Selbstbewusstsein. Massage gibt dem Kind ein
Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, fördert Körper-
bewusstsein. Babymassage ist auch Kommunikation und
Bindungsförderung. Wir können feine Reaktionen sehen
und lernen das Baby „zu lesen“. Weitere positive Effekte
der indischen Babymassage sind die Stärkung des Immun-
systems, Hilfe bei Koliken und Förderung des Schlafes.
Kursleitung: Elisabeth Kirsch, Hebamme
Kursort: Familienzentrum Kita Krümelkiste
Kursdauer: 5x60 Minuten, Donnerstag 16.40-17.40 Uhr
Kosten: 50 €
Anmeldung und Info zum Kursbeginn bei Frau Kirsch,
Tel. 02421-35379
Mitzubringen sind: 2 Handtücher, davon 1 Babybade-
tuch, 1 Baumwolldecke, Windeln, evtl. Wechselkleidung
sowie „pipi-dichte“ Unterlage.
Tipp für Eltern: Lockere und nicht zu warme Kleidung,
damit sie bequem auf dem Boden sitzen können.

➤ • Start: Eltern-Kind-Treff (Alter: 9 – 24 Monate) 
Gemeinsam mit Mama oder Papa spielen, singen, malen
und erste Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen ist das vor-
rangige Ziel der Eltern-Kind-Treffs. Aber auch der Aus-
tausch mit anderen Eltern und die Unterstützung bei
Erziehungs- und Entwicklungsfragen sollen nicht zu kurz
kommen. Eltern, aber auch Großeltern oder Tagesmütter,
mit ihren Kindern ab 9 Monaten sind herzlich eingeladen
an diesem Angebot teilzunehmen.
Leitung: Pia Gooßens
Kursdauer: 16 x immer dienstags 
Kostenanteil: 35 € - max. 10 Teilnehmer
Anmeldung bei Frau Gooßens unter Tel. 02421-391639
Info zum Starttermin und Anmeldung bei Frau Gooßens
oder in den KiTas des Familienzentrums

➤ • Yoga für Schwangere – ab der 16. Schwangerschafts-
• woche
Yoga ist eine uralte indische Methode, die Körper, Geist
und Seele in Einklang zu bringen versucht. Alles, was wir
während der Schwangerschaft, unter der Geburt und
auch im Alltag mit Kindern brauchen, können wir durch
Yoga lernen, üben, vertiefen und erfahren:
- Kraft und Energie
- Ausdauer und Flexibilität
- Selbstbewusstsein und Geduld
- Langer Atem
- Ruhe und Entspannung
Jede Yogastunde beinhaltet eine kurze Anfangsent -

spannung, Atemübungen (Pranayama), körperliche Yoga-
haltungen (Asanas), Endentspannung.
Mitzubringen: Yogamatte (falls vorhanden), festes Kissen,
Decke, dicke Socken, bequeme Sporthose oder Leggins.
Kursleitung: Elisabeth Kirsch (Hebamme, Yogalehrerin)
Kursort: Familienzentrum „Kita Krümelkiste“
Kurstag: Donnerstag 17.40-19.00 Uhr 
Kosten: 8 € pro Kurseinheit (75 Min.)
Infos und Anmeldung bei Frau Kirsch, Tel. 02421-35379
oder per Email an e-kirsch@arcor.de

➤ • Tanz-Früherziehung für Kinder von 4 bis 6 Jahren
in Kooperation der VHS RUR-EIFEL
Die Kinder können hierbei auf spielerische Art und Weise
darstellenden Tanz/Ballett erlernen, ohne ihre eigene
Individualität einbüßen zu müssen. An vorderster Stelle
steht Spaß an Bewegung, Gruppeninteresse und Musik.
Die Kinder haben die Möglichkeit, ihr Selbstvertrauen zu
stärken und Musikalität auszubauen. Während der Auf-
wärmphase im klassischen Balletstil erlernen die Kinder
die tänzerische Grundhaltung. Danach können sie in ver-
schiedensten Formen ihr Körper- und Bewegungsbe-
wusstsein entdecken. Wichtig ist die Freude am Tanzen
ohne Leistungsdruck.
Damit Körper und Fuß sich frei bewegen können und
nicht in Beweglichkeit ein geschränkt werden, wird um
Sportkleidung und Gym nastik-Schühchen oder Noppen-
socken gebeten.
Kursleitung: Beatrice Falter, Tanzpädagogin
Kursort: KiTa Villa Wichtel, Girbelsrath
Kursdauer: 10x 1 Std. immer montags 10.00 - 11.00 Uhr
Kursgebühr: pro TN 23,50 €, Min. 10 TN/Max. 15 TN
Info zu Anmeldung und Kursbeginn unter Tel. 02421/
931430 oder per Email an familienzentrum@gemeinde-
merzenich.de

➤ Jazz-Ballett/ Jazz-Tanz für junge Leute ab 6 Jahren und
älter in Kooperation mit dem TV 1910 Girbelsrath
Freitags von 16.00 bis 17.00 Uhr
Bei diesem Kurs werden bei aktuellen Hits sowie auch
klassischen Klängen der Körper und das Herz-Kreislauf-
system trainiert.
Durch Choreographien und freies Tanzen wird die
Musku latur aufgebaut, die Dehnbarkeit erhöht, das
Körper gefühl intensiviert und Harmonie und Gleich -
gewicht von Körper und Geist aufgebaut. Spaß und
Freude für jede Altersgruppe ist garantiert.
Kursleitung: Beatrice Falter, Tanzpädagogin
Kursort: Maar-Halle, Girbelsrath
Info zur Anmeldung möglich unter 01637191660

Infos und Anmeldung:
➤ Bei Anmeldung Anmeldefristen beachten
➤ Verbindliche Anmeldungen sind möglich: 

• per Email: familienzentrum@gemeinde-merzenich.de
• telefonisch unter Tel. 02421/931430 und in den KiTa`s

des Familienzentrums 
• Anwesenheitslisten in den KiTa`s
• Anmeldeformulare im Programmheft
• Anmeldekarten der Kreis-VHS über das Familienzentrum
Bei der Anmeldung immer Telefonnummer und Adresse
mit angeben, damit Änderungen rechtzeitig bekannt ge-
geben werden können.

➤ Entstehende Kosten sind vor Angebotsbeginn zu entrichten.
➤ Absagen bis 3 Tage vor Angebotsbeginn sind möglich. Bei

späterer Abmeldung wird der volle Kursbeitrag erhoben.
➤ Veranstaltungsorte der Angebote sind jeweils dem 

Programmheft, der Ankündigung im Amtsblatt sowie im
Internet unter www.gemeinde-merzenich.de zu entnehmen.

➤ Wünsche und Anregungen nehmen wir gerne in unser Pro-
gramm mit auf.
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Der Kindergarten Bürgewald sagt DANKE!
Einen großen Wunsch hat die RWE Power AG 

unseren Kindern erfüllt.
Die Kindergartenkinder aus dem Kindergarten Bürgewald in
Morschenich hatten einen großen Wunsch. Um im Sommer
ihr naturgetreues, wunderschönes Außengelände optimal
nutzen zu können, mussten neue Sitzmöglichkeiten her. Denn
das Wetter hatte den vorhandenen leider etwas zugesetzt und
somit konnten diese nicht mehr genutzt werden. Die Kinder
wünschten sich in diesem Sommer wie immer draußen essen
und sitzen zu können. Sommertage im Garten zu verbringen,
Berge hoch und runter laufen, rutschen, schaukeln, frisches
Obst und Gemüse ernten, Steine im Steinsee sortieren.... Fast
perfekt. Dieses fast perfekte Bild in ein perfektes abzurunden,
benötigte einen Platz fur das Mittagessen, Gesellschaftsspiele
spielen, malen oder einfach mal ausruhen.
Zusätzlich bekamen unsere Eltern vor dem Gebäude eine neue
Bank auf der sie sich in der Bring- und Abholphase treffen und
austauschen können.
Somit sind nicht nur unsere Sommertage, sondern alle Tage
des Kindergartenjahres, an denen wir unser Außengelände
nutzen, um etwa im Herbst bunte Blätter zu sammeln, im
Winter Schlitten zu fahren oder im Fruhling die blühende
Natur zu genießen, perfekt abgerundet.
Diesen Wunsch erfüllte uns die RWE Power AG. Und dafür
sagen wir DANKE!

Bürgerhaus Merzenich, Telefon 02421/38021 
E-Mail: jugendtreffmerzenich@gmx.de

Auskunft erteilen Frau Simons, Herr Staab und 
Frau Kall-van Esch

Für Schulkinder ab 6 Jahren jeweils von 14.30 bis 17.00 Uhr
Auskunft erteilt Frau Simons Tel. 02421-38021

Mittwoch, 12.08. Heute machen wir Wettspiele vor dem
Bürgerhaus – viele Preise zu gewinnen!
Außerdem malen wir Asphaltbilder mit

Kreide.
Zur Erfrischung gibt es KIBA-Cocktails! 

Montag, 17.08. Bei trockenem Wetter wandern wir zum 
Spielen hoch ins Naherholungsgebiet.
Bitte ausreichend zu trinken mitnehmen.

Mittwoch, 10.08. Heute ist ein Offener Spieletreff (Kicker,
Tischtennis, WII, außerdem spielen wir
verschiedene Gesellschaftspiele)

Montag, 24.08. Wir machen cupcake – lollies. Außerdem
spielen wir BINGO.

Mittwoch, 26.08. Wir gestalten unsere Gruppenraumfenster
neu

Montag, 31.08. Wir machen einen Ausflug zum Inde-
mann. Begrenzte Plätze! Anmeldung
erforderlich! Abfahrt 14.45 Uhr / Rück-
kehr ca. 17.30 Uhr

für Teenies ab ca. 11 Jahren
Auskunft erteilt Frau Simons Tel. 02421-38021

dienstags, donnerstags: 14.30 - 17.30 Uhr  
Zusätzlich dienstags: 17.30 - 18.30 Uhr altersgemischter

Treff (bis 15 J.)
freitags: 15.30 - 17.30 Uhr „Ballspiele “ auf

dem DFB-Feld. Erster Treff nach
den Ferien; Freitag, 21.08.

Während der Öffnungszeiten im Bürgerhaus könnt Ihr Musik
hören, Freunde treffen, Kicker, Tischtennis, Billard, Air-Hockey,
X-Box u. a. spielen. Außerdem steht Euch der Computer zum
Spielen und Internetsurfen zur Verfügung. Dienstags wird ab
16.00 Uhr gemeinsam gekocht. Kosten: 0,50 €
Weiterhin machen wir regelmäßig Ausflüge, Turniere u. v. m.

Teenieprogramm August/September
Dienstag, 18.08. Wir machen Döner. Kosten: 0,50 €
Dienstag, 25.08. Wir machen verschiedene Eisbecher;

Bananasplit, Erdbeerbecher, Pfirsisch
Melba. Kosten: 0,50 €

Donnerstag, 27.08.Wir machen Spiralarmbänder und gestal-
ten Blumenvasen. Kosten: 2,50 € je Teil

Dienstag, 01.09. Wir backen verschiedene Pfannkuchen
Kosten: 0,50 €

Donnerstag, 03.09.Wir fahren mit den Rädern zum Klein-
Spielfeld nach Girbelsrath

Dienstag, 08.09. Radtour zu MC Donald im Großen Tal
Alle Veranstaltungen beginnen um 16.00 Uhr. Zu allen Veran-
staltungen muss sich angemeldet werden.

OFFENER JUGENDTREFF
Für Jugendliche ab 14 Jahren – Auskunft erteilen Frau Kall-
van Esch, Herr Staab, Bürgerhaus, Telefon 02421/38021
Im Jugendtreff könnt Ihr neue Leute kennen lernen, kostenlos
im Internet surfen, kochen, Billard, Kicker, Air-Hockey oder
Tischtennis spielen. Ihr könnt fernsehen, DVD oder Video
schauen, Musik hören und noch vieles mehr!
DER JUGENDTREFF HAT ZU FOLGENDEN ZEITEN GEÖFFNET:
Montag 17.30 - 21.00 Uhr
Dienstag (altersübergreifender Treff bis 18:30 Uhr)
Mittwoch 17.00 - 21.00 Uhr
Donnerstag 17.30 - 21.00 Uhr
Freitag 17.30 - 20.00 Uhr 
Zusätzlich
Jeden Montag Freizeitaktivitäten in der Sporthalle der
Gesamtschule mit Herrn Staab von 16.00 bis 17.30 Uhr (in
den Schulferien findet diese Veranstaltung nicht statt). Alle
Jugendlichen ab 12 Jahren sind hierzu herzlich eingeladen.
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Dienstags findet in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr
altersgemischter (11-15 Jahre) Treff statt. 
Mittwochs trifft sich um 17.30 Uhr die Kochgruppe im 
Bürgerhaus. Hier habt ihr die Möglichkeit, mit anderen
Jugendlichen zu überlegen was ihr kochen wollt. Es folgt dann
gemeinsames Einkaufen, gemeinsames Kochen und Essen.
Das Internet-Cafe hat parallel zu den Öffnungszeiten des 
Offenen Jugendtreffs geöffnet. Der Internetzugang ist kostenlos.
OFFENER SAMSTAGSTREFF
Am Samstag, dem 19.9. findet von 18 bis 22 Uhr ein Offener
Jugendtreff im Bürgerhaus Merzenich statt.
Achtung wichtige Info: Noch Plätze frei!
Herbstferienfreizeit zum Tropical Island 2015
Auch in diesem Jahr werden wir wieder ins Tropical Island
fahren. Der Zeitraum ist vom Dienstag, den 06.10. bis Freitag,
den 09.10.. Für diese Fahrt sind noch 7 Plätze frei! Die
Kosten für die Freizeit betragen 100 €. Darin enthalten sind
die Kosten für die Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, die Kosten
bei Unternehmungen sowie der Ein tritt ins Tropical Island.
Angemeldet werden kann sich während der Öffnungszeiten
des Offenen Jugendtreffs. Die Anmeldung erfordert die Anwe-
senheit eines Erziehungs berechtigten. Mit der verbindlichen 
An meldung ist eine Anzahlzahlung in Höhe von 50 € fällig.

Samstagsfahrt für Jugendliche ab 14 Jahre zum Bobbejaan-
land in Belgien
Wir fahren in Kooperation mit der Gemeinde Niederzier am
Samstag, den 29.08.2015, in den Freizeitpark.
Abfahrt: 8:45 Uhr Bürgerhaus Merzenich
Rückkehr: Der Park hat bis 19:00 Uhr geöffnet, wir werden
die Rückkehrzeit vor Ort entscheiden. (Fahrzeit beträgt ca.
1,15 Stunden)
Kosten: 15,00 € pro Person
Bitte an einen Rucksack mit Essen und Trinken denken sowie
einen gültigen Personalausweis. Anmeldungen ab sofort im
Bürgerhaus möglich! Teilnehmeranzahl ist begrenzt!

Mobile Jugendarbeit
Donnerstags findet von 16 bis18 Uhr für 8-11-Jährige in
Golzheim im Versammlungsraum der Turnhalle ein Treff statt.
Es gibt einen Monatsplan mit den verschiedensten Angeboten.
Von 18 bis 20 Uhr können Jugendliche ab 12 Jahre den Treff
im Versammlungsraum der Turnhalle besuchen. Auch dort
gibt es einen Monatsplan mit den verschiedensten Angeboten.
Ab 20:15 Uhr bin ich im Ortskern Merzenich unterwegs.
Monatsplan für die Mobile Jugendarbeit in Golzheim für
August 2015
1. Gruppe 8-11 Jährige donnerstags von 16:00-18:00 Uhr
im Versammlungsraum der Turnhalle Golzheim
Donnerstag, 20.08.Der 1. Treff nach den Sommerferien. Wir

backen leckere Muffins und verzieren diese
und das neue Programm wird verteilt.

2. Gruppe ab 12 Jahre donnerstags von 18:00-20:00 Uhr
im Versammlungsraum der Turnhalle Golzheim
Donnerstag, 20.08.Der 1. Treff nach den Sommerferien!

Heute machen wir selber Pizza und das
neue Programm wird verteilt.

Wir sehen uns dann am Donnerstag, den 20.08.2015 im Ver-
sammlungsraum der Turnhalle in Golzheim wieder.
Sie erreichen Frau Kall-van Esch Di, Mi und Fr 18:00 - 21:00
Uhr im Bürgerhaus Merzenich 02421-38021 sowie Do in
Golzheim 16.00 - 18:30 Uhr in der Turnhalle. Ebenfalls
können Sie Frau Kall-van Esch unter 0157-38310546 oder
per Email über diemobile-merzenich@gmx.de kontaktieren.

Bowling
Samstagsfahrt für Jugendliche ab 12 Jahre im Rahmen der
Mobilen Jugendarbeit

Wir fahren am Samstag, den 19.09. zum Bowlingcenter
nach Kerpen.
Abfahrt Bürgerhaus Merzenich: 13:30Uhr
Abfahrt Morschenich Schützenhalle: 13:45 Uhr
Abfahrt Girbelsrath Sportplatz: 14:05 Uhr
Abfahrt Golzheim Turnhalle: 14:15 Uhr
Rückkehr Golzheim Turnhalle: ca.17:45Uhr
Rückkehr Girbelsrath Sportplatz: ca. 17:55 Uhr
Rückkehr Morschenich Schützenhalle:  ca. 18:15Uhr
Rückkehr Bürgerhaus Merzenich: ca.18.30 Uhr

Die Kosten für Fahrt, zwei Stunden 
Bowling, Ausleihen der Bowlingschuhe
und ein Softgetränk belaufen sich auf 
6,50 € pro Person. Anmeldungen werden
ab sofort im Bürgerhaus bei Frau Kall-van

Esch oder an den Treffzeiten donnerstags in den Ortschaften
entgegen genommen. Teilnehmeranzahl ist begrenzt!

SENIORENARBEIT MERZENICH
Der hauptamtliche Seniorenbeauftragte der Gemeinde Merze-
nich, Michael Staab, bietet am Freitag, den 21.8. von 10 bis 12
Uhr eine Sprechstunde in der Gemeindeverwaltung an. Die
Sprechstunde findet im Rathaus, Parterre, im Fraktionsraum B
statt. Herr Staab ist telefonisch unter 02421-38021 (montags
von 18 bis 20 Uhr), ansonsten am Steinweg 21 unter der Tel.
02421-9949572 zu er reichen. Es läuft auch rund um die Uhr
ein Anrufbeantworter. Wenn Sie Ihren Namen und Ihre Tele-
fonnummer hinter lassen, wird Herr Staab Sie umgehend zurück -
rufen. Auch besteht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme per
E-Mail an seniorenbeauftragter-merzenich@gmx.de.

NEUES PROJEKT: TASCHENGELDBÖRSE
Die Seniorenarbeit Merzenich plant in Zusammenarbeit mit
dem Kreis Düren in der Gemeinde Merzenich eine sogenannte
Taschengeldbörse zu etablieren. „Taschengeldbörsen können
im weiteren Sinne als Servicebrücken zwischen Jugend und
Alter bezeichnet werden. Sie stellen den Kontakt zwischen
älteren oder mobilitätseingeschränkten Menschen und
Jugendlichen her, die für die nachfragenden Haushalte einfa-
che Unterstützungsleistungen gegen ein kleines Taschengeld
verrichten. Dabei handelt es sich um gelegentlich erbrachte
kleinere Hilfstätigkeiten. Pflegerische Tätigkeiten sind aus-
drücklich ausgeschlossen, ebenso wie alltägliche Haushalts -
arbeiten, die zum Aufgabenspektrum von professionellen
Dienstleistern oder Pflegepersonal gehören“. Weitere Infor -
mationen erhalten Sie bei Michael Staab (Tel. 9949572) sowie
in den kommenden Amtsblättern.

Seniorenveranstaltung 
im Rahmen der VERKEHRSUNFALLPRÄVENTION

Die Polizei führt am Montag, den 28.09.15 um 15 Uhr im
Bürgerhaus Merzenich eine Veranstaltung durch. Sie präsen-
tieren eine ca. 60 Minuten dauernde Abhandlung ihrer Arbeit
in der Verkehrsunfallprävention. Die Veranstaltung bildet den
Auftakt zu der Veranstaltungsreihe „Senioren und Straßen-
verkehr“. Wer Interesse an der Veranstaltungsreihe hat sollte
unbedingt zur Auftaktveranstaltung am 28.9.15 kommen!
Die Angebote der Freizeitgemeinschaft 55+ richten sich an
alle Bürger der Gemeinde Merzenich, die 55 Jahre oder älter
sind. Die Freizeitgemeinschaft versteht sich als Initiative. Das
heißt, wer mitmacht geht keinerlei Verpflichtung ein, auch ist
eine Mitgliedschaft nicht erforderlich.
Geplante Aktionen und aktuelle Termine werden am Steinweg
21 und am Bürgerhaus ausgehangen.
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Wir sind jetzt auch im Internet 
vertreten – besuchen Sie uns!

Ab sofort lassen sich alle Informationen
über die Freizeit gemeinschaft 55+ im

Internet abrufen. Sie finden uns im Internet unter:
www.unser-quartier.de/merzenich
Wir suchen noch Senioren/innen, die Lust haben, redaktionell
oder technisch an unserer Internetseite mitzuwirken.

Internet – Café
Unser Ziel ist es, die Generation 55+ an die Nutzung von
Computer und Internet heran zu führen.
Lernen im Internetcafé ist entspannt und ohne Zwang.
Wir zeigen es Ihnen – montags von 10 bis 13 Uhr im Internet-
Café im Freizeittreffpunkt für Senioren am Steinweg 21.
Es sind 2 Computer vor Ort, gerne kann aber auch das eigene
Laptop mitgebracht werden. Dieses Angebot richtet sich auch
an Senioren/innen, die bisher keinerlei Erfahrung mit Com-
putern haben. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Computer oder
mit den Programmen haben, wir versuchen eine Lösung zu
finden. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Michael Staab telefonisch unter 9949572 

Boulegruppe!   
Die Boulegruppe ist wieder aktiv. Sie trifft sich 14-tägig um 
17 Uhr an der Bouleanlage Schrebergärten/Elle. Das nächste
Treffen findet am Dienstag, den 25.8. statt. Wenn Sie Inter-
esse an diesem schönen Sport an der frischen Luft haben, dann
schauen Sie doch einfach unverbindlich mal vorbei.

Handarbeitsgruppe
In gemütlicher Gesprächsrunde tauschen wir uns rund um das
Thema Handarbeiten aus. Selbstverständlich bleibt es nicht
nur bei der Theorie. Wir treffen uns am 2. und 4. Dienstag
jeden Monats um 14.30 Uhr und freuen uns über jedes neue
Gesicht. Das nächste Treffen ist am 25.08.. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.
Wir suchen Wolle und Garn zum Häkeln und Stricken. Sollten
Sie noch Reste haben, auch über kleine Mengen freuen wir uns,
so können Sie diese bei Frau Heuft am Steinweg 21 abgeben.

Ausflüge der Freizeitgemeinschaft 55+   
Am Mittwoch, den 9.9. machen wir einen Tagesausflug nach
Trier.
Am Dienstag, den 27. Oktober 2015 fahren wir nach Köln.
Dort besichtigen wir die Lanxess Arena. In der Lanxess Arena
erhalten wir um 10.30 Uhr eine ca. 1,5-stündige Führung. Ab
15 Personen betragen die Kosten für die Führung 5,50 €, ab
25 Personen 4,50 €. Melden sich mehr als 30 Personen an, wird
eine zweite Führung parallel erfolgen. Wir fahren mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Die Kosten betragen p.P. 11,50 €

(inkl. Fahrt und Führung). Anmeldetermin ist der 2.9. von
12.30 bis 13.30 Uhr im Bürgerhaus Merzenich.
Am Dienstag, den 27. Oktober, treffen wir uns um 9.00 Uhr
am S-Bahnhof Merzenich (Abfahrt 9.17 Uhr). In Köln Deutz
angekommen geht es ca. 15 Min. zu Fuß zur Lanxess Arena.
Nach der Führung fahren wir gemeinsam zum Kölner Haupt-
bahnhof. Dort hat dann jeder freie Zeit zur Verfügung. Die
Rückfahrt ist gegen 16.10 Uhr angedacht. Wenn Sie eine 5-er
Gruppe bilden können Sie, unabhängig von der Gesamt-
gruppe, ihre Rückfahrtzeit selbst bestimmen. Die Fahrt ist auf
max. 60 Personen beschränkt.
Im November ist ein Ausflug ins Energeticon in Alsdorf
geplant. Genauere Informationen werden in den kommenden
Amtsblättern bekannt gegeben.
An den Fahrten können nur Personen aus dem Gemeinde -
gebiet Merzenich teilnehmen. Zu den Anmeldeterminen
können Sie sich und eine weitere Person anmelden. Die Fahr-
ten werden zum Selbstkostenpreis angeboten. Die Anmel-
dungen für die Fahrten sind verbindlich. Wird die Teilnahme

an einer Fahrt abgesagt, können die Kosten nur dann erstat-
tet werden, wenn Personen auf einer evtl. vorhandenen
Reserveliste nachrücken. Besteht keine Reserveliste, kann
sich selbst um eine Ersatzperson aus dem Gemeinde gebiet
bemüht werden. Wird Ersatz gefunden, wird auch in diesem
Fall das Geld rückerstattet.

Wander- und Radfahrtermine August bis September 2015
August September

03.09.  R
10.09.  W

20.08.  R 17.09.  R
27.08.  W 24.09.  W – Ahr
W = Wandern R = Radfahren
Treffpunkt auf dem Parkplatz des Bürgerhauses jeweils um
10.00 Uhr. Radtouren finden nur bei guter Witterung statt!
Wanderführer: Hartmut Schnitzler, Tel. 931942
Vertretung: Helene Koerffer

Ahrwanderung  der Wandergruppe 55+
Am 24.09. fährt die Wandergruppe 55+ mit dem Bus an die
Ahr. Gewandert wird von Dernau nach Ahrweiler. Wir kehren
zwar auf der Strecke ein, es empfiehlt sich aber ein kleines
Picknick sowie ein Getränk mitzunehmen. 
Wir fahren um 09.30 Uhr ab Schützenplatz Merzenich, Bahn-
straße, und holen anschließend die Mitfahrer aus Girbelsrath
an der Bushaltestelle am Ortseingang ab. Danach fahren wir
nach Dernau, wo die Wandergruppe aussteigen wird. 
Soweit freie Plätze vorhanden sind können andere 
Interessenten mitfahren. Sie werden in Ahrweiler – Bus-
parkplatz Ahrtor - aussteigen und können dort oder/und
in Bad Neuenahr den Tag selbst gestalten! 
Um 18.00 Uhr fahren wir alle gemeinsam ab Busparkplatz
Ahrtor in Ahrweiler zurück und werden voraussichtlich um
19.00 Uhr wieder in Merzenich sein.
Der Unkostenbeitrag beträgt 10 Euro pro Person und ist
bei Anmeldung zu entrichten!
Die Anmeldung ist verbindlich. Wird die Teilnahme abge-
sagt, können die Kosten nur dann erstattet werden, wenn
Personen auf einer evtl. vorhandenen Reserveliste nach -
rücken. Besteht keine Re -
serveliste, kann der/die
Anmelder/-in sich selbst um
eine Ersatzperson aus dem
Gemeindegebiet bemühen.
Wird Ersatz gefunden, wird
der Unkostenbeitrag zurück
erstattet. 
Anmeldung und Auskunft
ab sofort bei Hartmut
Schnitzler, Tel. 931942.
Anmeldeschluss ist der
15.08.2015!

Spieletage am Steinweg
Jeden Mittwoch findet von 14.30 bis 17 Uhr ein Spielenach -
mittag am Steinweg 21 statt. 
Wenn Sie Lust haben mit zu spielen, kommen Sie einfach
vorbei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Skat am Steinweg
Der nächste Skattreff ist am Donnerstag, den 20.8. ab 15 Uhr
am Steinweg 21. Jede/r neue Interessent/in ist herzlich will-
kommen. Dieser Termin findet 14-tägig statt.

Kunst-AG
Die Kunst-AG „Malen und Zeichnen“ trifft sich freitags 14-
tägig von 15.00 - 16.30 Uhr am Steinweg 21.
Wer Interesse und Spaß an Zeichnen und Malen hat, ist hierzu
recht herzlich eingeladen. Die Gruppe wird geleitet von einer



Notruftafel
Telefon-Nr.

Notruf 110
Feuerwehr 112
Arztrufzentrale 0180 50 44 100
Polizeiinspektion Düren 02421 949-0

August-Klotz-Str. 36, 52349 Düren
Gemeindeverwaltung Merzenich 02421 399-0

Valdersweg 1, 52399 Merzenich
Wasserleitungszweckverband 02424 940222

der Neffeltalgemeinden
Seelenpfad 1, 52391 Vettweiß
(zuständig für die Ortsteile Golzheim und Girbelsrath)

Strom/Gas/Wasser
24 Stunden Bereitschaftsdienst bei Versorgungsstörungen:

im Versorgungsgebiet der RWE: Westnetz GmbH, 
Störung Strom 0800 4112244,
im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Düren: Leitungs-
partner GmbH, (Gas/Wasser) 02421 4865-111/555

Telefon-Seelsorge 0800 1110111
Düren-Heinsberg-Jülich 

Pflegeberatungsstelle 02421 22-1517
-trägerunabhängig, kostenlos, neutral Fax: 22-2595
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Merzenicher Bürgerin, die im Rahmen der Erwachsenenbil-
dung bereits für die Volkshochschule tätig war. Das nächste
Treffen findet am 21.8. statt.

Grillfest 2015
Am 22. August findet unser traditionelles Grillfest im und am
Bürgerhaus Merzenich statt. Zu diesem Fest werden ver -
schiedene Grillspezialitäten und leckere Salate angeboten. Der
musikalische Rahmen wird von Merzenicher Vereinen ge -
staltet. Für freuen uns, Sie an diesem Tag begrüßen zu dürfen.

Neugierig geworden? Falls auch Sie Interesse haben, unver-
bindlich an den verschiedenen Aktionen der Freizeitgemein-
schaft 55+ mitzuwirken oder wenn Sie nähere Informationen
benötigen, setzen Sie sich bitte mit dem Seniorenbeauftragten
der Gemeinde Merzenich, Michael Staab (Tel. 02421-
9949572), in Verbindung. Alle Bürger/innen der Gemeinde
Merzenich ab dem 55. Lebensjahr sind herzlich eingeladen an
den unterschiedlichen Aktivitäten teilzunehmen.

Spendenübergabe im Rathaus
Der Geschäftsführer der in Merzenich ansässigen Fa. REDUR,
Herr Alois Bröder, hatte sich bereit erklärt, einem Verein etwas
„Gutes“ zu tun. Das Gute sollte in Form eines Spendenbetra-
ges für einen sozialen, karitativen Zweck Verwendung finden.
Er hatte sich in dieser Angelegenheit an Bürgermeister Harz-
heim gewendet.
Dem Bürgermeister war durch Frau Renate Schwarz bekannt
geworden, dass dem Verein „Miteinander und Füreinander in
Merzenich e.V.“ für die Durchführung eines Tagesausfluges
für Senioren Mittel fehlen. Er stellte den Kontakt zwischen
Herrn Bröder und dem Verein „Miteinander und Füreinander
in Merzenich e.V.“ her.
In den vergangenen Tagen fand die Spendenübergabe von
Herrn Bröder an Frau Schnock für den Verein „Miteinander
und Füreinander in Merzenich e.V.“ im Rathaus statt. Frau
Schnock bedankte sich im Namen von Frau Renate Schwarz,
die an diesem Tage leider verhindert war.
Herr Bröder nutzte die Gelegenheit der persönlichen Spen-
denübergabe und sagte im Namen eines Geschäftspartners die
Verdoppelung des Spendenbetrages zu. Dieser zusätzliche
Geldbetragt geht an die Interessengemeinschaft Sorgenkinder
Merzenich e.V..

Öffnungszeiten
der Gemeindeverwaltung Merzenich

Allgemeine Sprech- und Öffnungszeiten des Rathauses:
Montag-Freitag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Montag von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Dienstags nachmittags geschlossen.

Öffnungszeiten des Sozialamtes:
Montag-Freitag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Die übrigen Nachmittage bleibt das Sozialamt für Publikums-
verkehr geschlossen.
Anträge auf Grundsicherungs- und Sozialhilfeleistungen 
sowie Rentenanträge werden nur in den Vormittagsstunden
entgegengenommen.
Rentenanträge nur nach vorheriger Vereinbarung (Herr Kraus,
Tel. 399-152).

Schiedsstelle: Bernd Pütz, Mittelstr. 8, 52399 Merzenich
Kontakt/Terminabsprache: 0163/7191660

Nächstes 
Erscheinungsdatum

Das nächste Amtsblatt 
erscheint am 

11. September 2015.

Mitteilungen sind bis 
Donnerstag, den 3. September 2015,

10.00 Uhr,
per Email an 

buergermeister@gemeinde-merzenich.de 
einzureichen.
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Ende amtlicher Teil
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Herr Josef Heidemann. Er führt Sie gerne in die Literatur unserer
Bücherei ein. Die Möglichkeit zum Entleihen der Bücher steht jedem
Merzenicher Bürger offen. 
Öffnungszeiten der Pfarrbücherei sind samstags von 17.00 bis
18.00 Uhr und sonntags von 10.00 bis 12.00 Uhr.
Pfarr- und Jugendheime
Die Kirchengemeinden in Merzenich, Golzheim und Morschenich
führen ein Pfarr- und Jugendheim. Über Nutzungsmöglichkeiten
und Angebote informieren Sie sich bitte im Pfarrbüro. Die Häuser
können auch für private Feste (Hochzeiten, Taufkaffees, Jubiläen,
Geburtstage, etc.) angemietet werden. 
Kirchenchor Merzenich und Gospelchor „Inspiration“ Merzenich
Im Kirchenchor und Gospelchor sind neue Mitglieder, Sänger und
Sängerinnen jederzeit herzlich willkommen. Chorproben des
Kirchen chores sind dienstags von 20.00 bis 21.30 Uhr im Pfarr -
jugendheim Merzenich (Schulstr. 4a). 
Die Chorproben des Gospelchores „Inspiration“ sind mittwochs von
20.00 bis 21.30 Uhr ebenfalls im Pfarrjugendheim. Ansprechpartner
ist Chorleiter Herr Stefan Wiesen (02421/959776).

Aktuelle Mitteilungen

Gartenfest in St. Amandus Girbelsrath
Am Sonntag, 16. August 2015, feiert die Pfarrgemeinde St. Amandus
Girbelsrath ihr Gartenfest am Pfarrhaus. Beginn ist nach dem Gottes -
dienst um 11.00 Uhr. Für alle Besucher wird vom Pfarreirat und 
Kirchenvorstand und anderen fleißigen Helferinnen und Helfern
natürlich für reichlich Essen und Trinken gesorgt und auch für ein
miteinander in Gesprächen. Wir laden alle Einwohner von Girbels-
rath und auch darüber hinaus zum Besuch des Gartenfestes ganz
herzlich ein. Der Erlös ist für die pfarrlichen Anliegen der Kirchen-
gemeinde St. Amandus bestimmt.

Kevelaer-Wallfahrt 2015
Am Donnerstag, dem 20. August 2015, wollen wir unsere jährliche
gemeinsame Kevelaer-Wallfahrt aller vier Pfarrgemeinden durchfüh-
ren. Dazu werden wir an diesem Tag in: 
Girbelsrath um 7.45 Uhr ab Bushaltestelle – Ortseingang
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Mitteilungen aus den Pfarrgemeinden

Mitteilungen aus den
katholischen Kirchengemeinden
im Kirchengemeindeverband Merzenich/Niederzier

Allgemeine Mitteilungen

Anschrift & Telefonnummern des Pfarrers bzw. des Pfarrbüros
Heinz Dieter Hamachers, Pfarrer, Lindenstraße 1, 52399 Merzenich
Postfach 1109, 52397 Merzenich, Telefon (02421) 33770, 
Mobil (0177) 2114764 (Pfarrer), Fax (02421) 49 16 62, e-Mail: 
KGV-Merzenich@t-online.de oder h-hamachers@t-online.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros bzw. Sprechzeiten
Merzenich/Pfarrhaus Lindenstraße 1
montags bis freitags 10.00 bis 12.00 Uhr
montags bis donnerstags 14.00 bis 16.00 Uhr
Golzheim/Pfarrhaus Pastoratstraße 20
dienstags und donnerstags 16.15 bis 17.00 Uhr
Girbelsrath/Pfarrhaus Hauptstraße 33
mittwochs 16.15 bis 17.00 Uhr
Morschenich/ Pfarrheim Ellener Straße 1
montags 16.15 bis 17.00 Uhr
Ihr Ansprechpartner im Pfarrbüro ist Herr Heiko Michalski.

Allgemeine Gottesdienstordnung
samstags: Merzenich 17.00 Uhr

Golzheim 18.00 Uhr 
Morschenich 19.00 Uhr

sonntags: Merzenich 10.00 Uhr
Girbelsrath 11.00 Uhr

dienstags: Golzheim 18.30 Uhr
mittwochs: Merzenich 19.00 Uhr
donnerstags: Merzenich 17.30 Uhr (Seniorenhaus Marienhof)
freitags: Merzenich 19.00 Uhr
(alle Gottesdienstzeiten können sich kurzfristig ändern – beachten Sie die Pfarrbriefe und Schaukästen)

Beichtgelegenheit samstags: 16.00-16.30 Uhr in Merzenich
Rosenkranzgebete dienstags: 18.00 Uhr in Golzheim 

dienstags: 18.30 Uhr in Merzenich
sonntags: 10.30 Uhr in Girbelsrath (im Wechsel mit
der Möglichkeit zur stillen Anbetung vor dem Allerheiligsten)

Stille Anbetung in Girbelsrath
Jeden ersten Samstag im Monat besteht die Möglichkeit von 12 bis
18 Uhr zur stillen Anbetung des Allerheiligsten in der Pfarrkirche.
Frauen und Seniorenmessen
jeden 2. Dienstag eines Monats um 9.30 Uhr im Pfarrjugendheim in
Merzenich 
  jeden 2. Mittwoch eines Monats um 15.00 Uhr in Morschenich 
anschließend immer gemütliches Beisammensein
Schulgottesdienste der Kath. Grundschule Merzenich
Die Schulgottesdienste finden jeweils donnerstags um 8.00 Uhr
nach Vereinbarung statt. 
Pfarrbücherei im Pfarrjugendheim in Merzenich/Schulstraße 4a
Die Pfarrgemeinde St. Laurentius Merzenich führt in den Räumen
des Pfarrjugendheimes (Schulstraße 4a) eine Pfarrbücherei. Leiter ist
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Golzheim um 7.55 Uhr ab Kirche – Buirer Straße
Morschenich um 8.00 Uhr ab Kirche – Ellener Straße
Merzenich um 8.00 Uhr ab Bürgerhaus – Burgstraße
starten. Zur Rückfahrt treffen wir uns am Busplatz (an der Polizei)
in Kevelaer gegen 17.45 Uhr. Die Anmeldung ist ab sofort in 
Merzenich im Pfarrbüro, in Golzheim bei Frau M. Klein, in Girbels-
rath bei Frau H. Kruth und in Morschenich bei Frau B. Pampel 
möglich. Der Unkostenbeitrag beträgt 14,00 €.

Pfarrfest in Merzenich
Am ersten Sonntag im September (6. September 2015) feiert die Pfarr -
gemeinde St. Laurentius ihr jährliches Pfarrfest „Rund um Kirche
und Pfarrheim“. Mitglieder aus Pfarreirat und Kirchenvorstand mit
vielen fleißigen Helfern, Gruppen und Vereine werden eine bunte
Budenstadt aufbauen und haben ein frohes Fest geplant. Für Speisen,
Getränke und für Unterhaltung ist bestens gesorgt. Unsere Cafeteria
im Saal des Pfarrheimes könne Sie mit Kuchenspenden gerne unter-
stützen. Herzlich möchten wir Sie schon jetzt zum Besuch des Pfarr-
festes einladen. Der Erlös ist für unsere Pfarrkirche bestimmt.

Küsterin Frau Eismar Di-Fr  8.30-11.30 Uhr

Gottesdienste im Gemeindehaus Merzenich, Severin-Böhr-Str. 15
Sonntag, 13.09. um 10.00 Uhr 
Kindergottesdienste:
Sonntag, 30.08., 11.00 Uhr
vorher ab 10.30 Uhr gemeinsames Frühstück, dazu bitte vorher an -
melden bei Pfarrerin Karin Heucher, Tel. 951 984, oder der Küsterin
I. Eismar, Tel. 37713.

Veranstaltungen im Gemeindehaus, Severin-Böhr-Str.
Bibelgesprächskreis: Grundlage ist jeweils der Predigttext für den
nächsten Gottesdienst. Kontakt: Pfarrerin Heucher
Besuchsdienstkreis: Montag, 31.08., 9.30 Uhr
Männergruppe: mittwochs 9.00-11.00 Uhr

Senioren-Frauengruppe: mittwochs 9.00-11.00 Uhr 
Seniorennachmittag: Mittwoch, 19.08., Ausflug
Frühstückstreff für Eltern mit Kindern im 1. Lebensjahr (bis 12
Monate) (M) – Freitags von 9.30 – 11.00 Uhr (ab 5. Sept.)
– Kontakt Yvonne Katzenberger, Tel. 01575 5911059
Spielgruppe für Eltern mit Kindern ab 1 Jahr
Dienstags von 10.30 – 12.00 Uhr (ab 2. Sept.)
– Kontakt Yvonne Katzenberger, Tel. 01575 5911059

Allgemeiner Hinweis:
Detaillierte Angaben aus allen Bezirken der Evangelischen Ge -
meinde zu Düren enthält der Gemeindebrief, der allen Mitgliedern
der evangelischen Gemeinde kostenlos zugestellt wird. Sollten Sie
versehentlich kein Exemplar erhalten, wenden Sie sich bitte an das
Haus der Ev. Gemeinde zu Düren, Telefon 02421/188-0.
Pfarrer vom Dienst: Telefon 02421/188-100
Telefon-Seelsorge: 0800/1110111 u. 0800/1110222

„Wo trafen sich in Düren heimlich die
ersten Evangelischen?“
Gemeindegeschichtlicher Stadtrundgang
am Samstag, 15. August, 15-18 Uhr
Dirk Siedler wird – startend vom Friedhof
an der Kölnstraße – zu Fuß besondere Orte
aus der Geschichte der Evangelischen
Gemeinde zu Düren aufsuchen, z. B. den
Ort der früheren Lutherkirche, der sog. Fleischhalle, in der die ersten
Gottesdienste gefeiert wurden oder wo sich das Presbyterium heim-
lich im ausgehenden 16. Jh. traf. Der Rundgang endet in der
Christus kirche und im Haus der Evangelischen Gemeinde mit einem
zusammenfassenden Vortrag zur Gemeindegeschichte bei Kaffee und
Kuchen.
Kosten: 7,- € (einschl. Kaffeepause)
Treffpunkt: Evangelischer Friedhof an der Kölnstraße in Düren
Vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich: Tel. 02421/188-
170, Email: fbs@evangelische-gemeinde-dueren.de 
(Kursnummer: E153-14-10)
Janusz Korczak – Kinderarzt, Erzieher und gläubiger Mensch -
Buchvorstellung im Theologischen Forum am 19. August, 19 Uhr 
L.P. Johannsen hat in den letzten Jahren mehrere „Miniaturen“ ver-
schütteter jüdischer Lebensläufe in Deutschland freigelegt und dem
Vergessen entrissen. Über den Reformpädagogen Janusz Korczak
(1878-1942), der 200 Kinder des jüdischen Waisenhauses im War-
schauer Ghetto in die Gaskammern in Treblinka begleitet hat, ist
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bereits viel berichtet worden; sein Wirken als praktizierender Päda-
goge, Publizist und Autor sind unvergessen.
Weniger bekannt ist dagegen Janusz Korczaks Tätigkeit als Kinder-
arzt und sein reformpädagogisches Handeln. Johannsen wird dies
anhand seines neuen Buches darstellen. Barbara Engemann-Rein-
hardt, Mitbegründerin der Internationalen und Deutschen Korczak-
Gesellschaften, wird dies in die Vita und Religiosität Korczaks ein-
ordnen.
Referenten: Barbara Engemann-Reinhardt (Düsseldorf ), Lorenz
Peter Johannsen (Düren)
Ort: Haus der Evangelischen Gemeinde, Großer Saal, Wilhelm-
Wester-Weg 1

Seniorenkreis Düren-Mitte
19. August, 14.30 Uhr
„Ich tanze mit Dir in den Himmel“ Lieder und Chansons
mit Ilse Rahimi (Gesang) und Supriya Sen Sarma (Klavier)
Ort: Haus der Evangelischen Gemeinde, Großer Saal, Wilhelm-
Wester-Weg 1
Berliner Gassenhauer und Pariser Chansons geben ein Lebensgefühl
wieder: entspannt, ironisch, unterhaltsam, manchmal auch sarkas-
tisch. Bei Kaffee und Kuchen werden wir einen gemütlichen Nach-
mittag miteinander erleben.

2. September, 14.30 Uhr 
Hilfe im Älterwerden: Hausnotruf und fahrbarer Mittagstisch
mit Monika Paillon
Ort: Haus der Evangelischen Gemeinde, Paraguay-Raum, Wilhelm-
Wester-Weg 1
Die größte Sorge beim Älterwerden ist die, womöglich einmal die
eigenen vier Wände verlassen zu müssen. Die größte Beruhigung tritt
ein, wenn man weiß, ich kann zuhause gut versorgt werden. Zwei
wichtige Beiträge dafür sind der Hausnotruf und der fahrbare Mit-
tagstisch. Monika Paillon wird uns die Angebote der Johanniter vor-
stellen und zeigen wie’s funktioniert.

16. September, 14.30 Uhr
Zeitreise: gestern, heute und morgen
mit Kirstin Hansen
Ort: Haus der Evangelischen Gemeinde, Paraguay-Raum, Wilhelm-
Wester-Weg 1
Welche Erfahrungen haben wir auf unserem bisherigen Lebensweg
gemacht? Was hat uns erfreut, was geprägt? – Was macht uns heute
Freude und mit welchen Sehnsüchten schauen wir in die Zukunft?
Kirstin Hansen wird uns auf unsere ganz persönliche Zeitreise mit-
nehmen.
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Vereinsmitteilungen

Vorläufiger Veranstaltungskalender 2015
Freitag, den 7., bis Sonntag, den 16. August
SC Merzenich 1919 e. V.
Senioren- und Jugendsportwoche
Mittwoch, den 12. August 2015
Frühstückstreff 3 B von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr, Anmeldung bei
Renate Schwarz, Tel. 394016 oder Brigitte Clemens, Tel. 35749
Samstag, den 15. August 2015
CDU Merzenich - ab 08.00 Uhr Kindersachentrödelmarkt auf dem
Vorplatz des Bürgerhauses Merzenich. Keine Standgebühr. Aus-
künfte erteilt gerne Georg Gelhausen, 015772680786
Sonntag, den 16. August 2015
Kath. Kirchengemeinde St. Amandus Girbelsrath
11.45 Uhr Kartoffelfest auf dem Platz neben dem Pfarrhaus
Samstag, den 22. August 2015
Freizeitmannschaft Bosse-Jonge `85 - Familienfest anlässlich des
30-jährigen Bestehens der Freizeitmannschaft Bosse-Jonge `85,
Beginn: ab 16.00 Uhr auf der Sportanlage Merzenich
Freizeitgemeinschaft 55 +
Grillfest von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr am Bürgerhaus Merzenich
Samstag, den 29. August 2015
Heimatmuseum Merzenich - 11-18 Uhr „Sculpturen und Malerei“
Merzenich Event e.V.
20.00 Uhr Lesung in der Alten Kirche, Merzenich
Sonntag, den 30. August 2015
Karnevals- und Bühnenfreunde 1925 e.V. Girbelsrath
Sommerfest der KFG im Pfarrgarten ab 11.30 Uhr
Heimatmuseum Merzenich - 11-18 Uhr „Sculpturen und Malerei“
Samstag, den 05. September 2015
KG Mir hahle Poohl Golzheim - Botterammstour 2015
Sonntag, den 06. September 2015
Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius
11.00 – 17.00 Uhr Pfarrfest Rund um die Kirche und Pfarrheim
Mittwoch, den 09. September 2015
Frühstückstreff 3 B von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr, Anmeldung bei
Renate Schwarz, Tel. 394016 oder Brigitte Clemens, Tel. 35749
Samstag, den 12. September 2015
Heimatmuseum Merzenich
18.00 bis 20.00 Uhr Konzert: „The Hookers“, Eintritt frei
Samstag, den 12. bis Sonntag, den 13. September
Heimatmuseum Merzenich
11.00  bis 18.00 Uhr Ausstellung; „Natur pur“ von Claudia Hesseler
Sonntag, den 13. September 2015
IG Golzheim aktiv - Garagentrödel von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Kultur & Denkmal
11-18 Uhr Eröffnung / Vernissage Kunstausstellung im Wasserturm
„Strukturen“ der Künstlergruppe „Frei Werk“

Heimatmuseum Merzenich
11-18 Uhr „Tag des offenen Denkmals“
Mittwoch, den 16. bis Freitag, den 18. September
Marianische Schützenbruderschaft Golzheim
18.30 bis 21.00 Uhr Bürgerpokalschießen
Samstag, den 19. September 2015
Kultur & Denkmal - 16.00 Uhr – 18.00 Uhr Kunstausstellung im
Wasserturm „Strukturen“ von der Künstlergruppe „Frei Werk“ 
Sonntag, den 20. September 2015
Kultur & Denkmal - 11.00 Uhr – 18.00 Uhr Kunstausstellung im
Wasserturm „Strukturen“ von der Künstlergruppe „Frei Werk“ 
Montag, den 21. bis Mittwoch, den 23. September
Marianische Schützenbruderschaft Golzheim
18.30 Uhr bis 21.00 Uhr Bürgerpokalschießen
Freitag, den 02. Oktober 2015
Merzenich Event e.V. - 19.00 Uhr SWD Oldieabend 
Samstag, den 03. Oktober 2015
Heimatmuseum Merzenich
11.00 Uhr bis 18.00 Uhr Herbstmarkt
Sonntag, den 04. Oktober 2015
Heimatmuseum Merzenich - 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr Herbstmarkt
Geschichts- und Heimatverein Merzenich - 11.00 bis 18.00 Uhr
Tag der offenen Türe im Archiv, im alten Bürgerhaus (Klosterstraße)
Sonntag, den 11. Oktober 2015
KG „Mir hahle Poohl“ Golzheim
- 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr Kartenvorverkauf Jubiläumssitzung 2015
in der Ulmenstube der Schützenhalle Golzheim
Samstag, den 17. Oktober 2015
Freizeitmannschaft Bosse-Jonge `85
Ahrtour 2015, Abfahrt: 13.30 Uhr
Marianische Schützenbruderschaft Golzheim
19.00 Uhr Siegerehrung Bürgerpokalschießen 
20.00 Uhr MSG-Hitnight 2015 in der Schützenhalle
Sonntag, den 18. Oktober 2015
St. Lambertus-Schützenbruderschaft Morschenich e. V.
Pokalschießen
Mittwoch, den 21. Oktober 2015
Frühstückstreff 3 B von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr, Anmeldung bei
Renate Schwarz, Tel. 394016 oder Brigitte Clemens, Tel. 35749
Sonntag, den 25. Oktober 2015
Büchermarkt im Bürgerhaus am Lindenplatz, 10-16 Uhr. 
Kontakt: Gabriele Jöhnk-Schmidt Tel: 02421/407053
Samstag, den 31. Oktober 2015
1. FC Köln Fanclub 1967 Merzenich
48. gemütlicher Bierabend
Freitag, den 06. November 2015
Martinsumzug Morschenich
KG Mir hahle Poohl Golzheim - Inthronisationssitzung 2015
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Sonntag, den 08. November 2015
Karnevals- und Bühnenfreunde 1925 e.V. Girbelsrath
Inthronisation der Kinderprinzessin Lynda I. (Harzheim) & Prinzes-
sin Sylvia I (Funk) ab 11.11  Uhr in der Maarhalle Girbelsrath
Montag, den 09. November 2015
KGS Merzenich „Am Weinberg“ - Martinsumzug
Dienstag, den 10. November 2015
Martinsumzug Golzheim
Freitag, den 13. November 2015
Martinsumzug Girbelsrath
Mittwoch, den 11. November 2015
Frühstückstreff 3 B von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr, Anmeldung bei
Renate Schwarz, Tel. 394016 oder Brigitte Clemens, Tel. 35749
Freitag, den 20. November 2015
KG Jonge vom Berg Merzenich
18.30 Uhr Karnevalssitzung mit Prinzenproklamation, Festzelt
Bahnstraße
Samstag, den 21. bis Sonntag, den 22. November
Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius
14.00 - 18.00 Uhr (Samstags) und 11.00 - 17.00 Uhr (Sonntags)
Advents- und Weihnachtsbasar mit Cafeteria im Pfarrjugendheim
Samstag, den 28. November 2015
Heimatmuseum Merzenich
11.00 Uhr bis 18.00 Uhr Weihnachtsmarkt am 1. Advent
AWO Merzenich
16.00 Uhr Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren im Evange -
lischen Gemeindehaus Merzenich, Severin-Böhr-Straße
Sonntag, den 29. November 2015
Weinbergschnecken
15.00 Uhr Aufführung: Jasmin- und der verschwundene Dreizack
Heimatmuseum Merzenich
11.00 Uhr bis 18.00 Uhr Weihnachtsmarkt am 1. Advent
Mittwoch, den 02. Dezember 2015
Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius
15.00 Uhr adventlischer Seniorennachmittag im Pfarrjugendheim
Freitag, den 04. Dezember 2015
15.00 Uhr Senioren-Adventskaffee im Jugendheim Morschenich
Sonntag, den 06. Dezember 2015
St. Lambertus-Schützenbruderschaft Morschenich e.V.
Weihnachtsschießen im Schützenheim
Mittwoch, den 09. Dezember 2015
Frühstückstreff 3 B von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr, Anmeldung bei
Renate Schwarz, Tel. 394016 oder Brigitte Clemens, Tel. 35749
Samstag, den 19. Dezember 2015
Freizeitmannschaft Bosse-Jonge `85
Weihnachts- und Jahresabschlussfeier, Beginn: 20.00 Uhr im Saal der
Gaststätte „Am alten Kloster“ Merzenich, Bergstraße.

Vorläufiger Veranstaltungskalender 2016
Mittwoch, den 27. Januar 2016
Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius - 14.30 Uhr karnevalisti-
scher Seniorennachmittag im Pfarrjugendheim
Donnerstag, den 28. Januar 2016
KG Jonge vom Berg Merzenich
15.00 Uhr Damensitzung, Festzelt Bahnstraße
Sonntag, den 31. Januar 2015
KG Jonge vom Berg Merzenich
14.45 Uhr Kindersitzung, Weinberghalle

Sollte dieser vorläufige Veranstaltungskalender durch weitere Vereins -
veranstaltungen zu komplettieren sein, wird um Mitteilung an die

gültig bis 15.09.2015
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Kommission „Unser Dorf hat Zukunft“ 
zu Gast in Golzheim

Am Montag, den 17.8.2015 von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass am Montag, den 
17. August 2015 die Kommission des Landeswettbewerbs „Unser
Dorf hat Zukunft“ Golzheim besucht.
Es wäre schön, wenn sich das Dorf an dem Tag von der schönsten
Seite zeigt. Deshalb würden wir uns freuen, wenn alle Golzheimer
gemeinsam für einen positiven ersten Eindruck sorgen und dafür ihre
Liegenschaften in einem gepflegten Zustand zeigen. 
Um der Kommission das positive Zusammenleben im Ort zu
demonstrieren, wäre es auch schön, wenn sich am 17.8.2015 zwischen
11 und 13 Uhr möglichst viele Bürger an den „Halte-Stellen“ auf-
halten. Diese werden sein: Parkplatz Volksbank, Sportplatz-Spiel-
platz, Florianstock, Fatimakapelle, Schule, Kirche und Mehrgene -
rationenplatz. Zum Abschlussgespräch in der Schützenhalle um ca.
12.30 Uhr sind alle willkommen. 

Großer Garagentrödel in Golzheim 
am 13. September 2015
Schon jetzt im Kalender vormerken!

Zum 5. Mal organisiert das Team rund um Susanne Bär den legen-
dären Golzheimer Garagentrödel, der bereits durch Funk und Fern-
sehen über die Grenzen Dürens hinaus bekannt geworden ist.  Schon
jetzt werden Keller und Speicher sortiert und sich von Liebgewonne-
nem getrennt.
Von 10.00 bis 17.00 Uhr öffnen zahlreiche Familien in Golzheim
Einfahrten, Gärten und Terassen. In den vergangenen Jahren waren
rund 120 Stände mit attraktivem Angebot vertreten. Eine Cafeteria
mit selbstgemachten Leckereien sorgt bei den Besuchern zusätzlich
für gute Stimmung. 
Die Golzheimer freuen sich auf viele Besucher und bitten darum, 
den Termin dick im Kalender zu notieren. Weitere und kurzfristige
Informationen gibt es regelmäßig unter www.golzheimaktiv.de.



Mit Sekt und Jubiläumstorte feierte man bis zum Mittag. Bei der Ver-
abschiedung kündigte Gerda Hecker den diesjährigen Tagesausflug
des Senioren-Frühstückstreff an: Unter dem Motto "Urlaub ohne
Koffer" werden wir in diesem September eine Niederrhein-Schiffs-
reise unternehmen und freuen uns auf einen hoffentlich entspann-
ten,sonnigen Ferientag mit vielen"Sommerfrischlern"! 

TV Golzheim 1885 e. V.
Dorfolympiade 2015

„Ein Dorf bewegt sich“! Mit diesen Schlagworten lud der TV Golz-
heim am Samstag, den 13.06.2015 zur X V IIII Dorf-Olympiade
Golzheim auf den Sportplatz Golzheim ein. Bis 10:00 Uhr konnten
sich Jung und Alt für die Teilnahme an der Olympiade anmelden,
bevor um 11:00 Uhr mit den sportlichen Aktivitäten begonnen
wurde. Anlässlich des Jubiläumsjahres „1000 Jahre Golzheim“,
hatten auch die Mitglieder des TV Golzheims einige neue Angebote
für die Olympiade ausgearbeitet. So wurden neben den traditionel-
len Disziplinen Schlagballwurf, Weitsprung und Laufen in diesem
Jahr auch Mannschaftsspiele für Kinder und Erwachsene, Basketball-
wurf und eine Hüpfburg angeboten. Leider spielte das Wetter bis zur
Mittagszeit nicht wie gehofft mit und so war die Teilnehmerzahl zu
Beginn nicht allzu groß.
Nachdem die Sonne sich dann jedoch zeigte, trafen auch nach und
nach mehr Zuschauer und Sportler ein. Somit konnten vor allem die
Kinder Ihre sportlichen Talente unter Beweis stellen und waren mit
viel Spaß und Ehrgeiz dabei. 
Gegen 16:00 Uhr übernahm der 1. Vorsitzende Josef Titz die Sieger-
ehrung. Stolz empfingen die kleinen Sportler ihre Urkunden und
Orden.
Anschließend wurde der Tag in gemütlicher Runde bei Kaffee,
Kuchen, Gegrilltem und kalten Getränken ausklingen gelassen.
Besonders möchte sich der TV Golzheim beim FC Golzheim, der
KG Golzheim und bei der Marianischen Schützenbruderschaft Golz-
heim bedanken, die am Grill, beim Verkauf von Kaffee und Kuchen
und beim Ausschank unterstützten. Weiterhin bedanken wir uns bei
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KG „Mir hahle Poohl“ Golzheim
Kartenvorverkauf der Jubiläumssitzung

Die KG „ Mir hahle Poohl“ Golzheim gibt bekannt, dass der Karten -
vorverkauf für die Jubiläumssitzung 2015 am 11. Oktober 2015
von 11:00 bis 12:00 Uhr in der Ulmenstube der Schützenhalle
Golzheim stattfindet.
Die Sitzung findet am Freitag, den 06. November 2015 statt.
Wir freuen uns auf viele jecke Gäste, die gemeinsam mit uns und
unserem Damendreigestirn die närrische Session einläuten.

Rückblick auf den 100. Senioren-
Frühstückstreff Golzheim am 8. Juli 2015

Zur großen Freude von Initiatorin Gerda Hecker und ihrem 
Team war das festlich geschmückte Pfarrheim in Golzheim mit über
100 Gästen bis auf den letzten Platz gefüllt als am 8. Juli 2015 der
100. Senioren-Frühstückstreff stattfand.
Auch die zahlreichen Ehrengäste waren zur Jubiläumsfeier erschie-
nen: Neben wohlmeinenden Unterstützern und Sponsoren der Initi-
ative, Kommunalpolitikern, Vertretern der örtlichen Vereine und der
Schule und Mitgliedern der Malteser, begrüßten wir Herrn Bundes-
tagsabgeordneten Thomas Rachel, Herrn Landrat Wolfgang Spelt-
hahn, sowie Herrn Pfarrer Heinz Dieter Hamachers und Herrn
Pastor Helmut Macherey.
Im Verlauf des Vormittages wurde nicht nur gemeinsam gefrüh-
stückt, sondern in etlichen Ansprachen ließen die Redner die Erfolgs-
geschichte des Senioren-Frühstückstreff Golzheim seit seiner ersten
Veranstaltung im Dezember 2006 Revue passieren und hoben die
besonders herzliche Atmosphäre, die die Besucher bei den Monat für
Monat stattfindenden Treffen umfängt, hervor.
Gerda Hecker bedankte sich gemeinsam mit ihrem Team für die
Treue der ca. 90 Stammgäste in all´den Jahren, deren Kommen und
Freude an der Geselligkeit immer wieder Motivation und Ansporn
für das Engagement sind.
Sie hob die vielfältige, großzügige Unterstützung der Initiative hervor
und dankte allen Sponsoren und Helfern. 
Bei aller Feststimmung erinnerte sie aber auch an die Seniorinnen
und Senioren, die seit Bestehen des Frühstückstreff verstorben sind
und bat um eine Schweigeminute zu deren Ehren.
Herr Georg Gelhausen überraschte und erfreute die Gäste mit
seinem Trompeten-Solo zum Jubiläum und begleitete später den
Gesang der Besucher.
Frau Loni Krecker gratulierte ebenfalls zum 100. Frühstückstreff mit
einem selbst verfassten Gedicht zum Fest.
Die neu gestalteten Liedermappen, mit eigens für den Senioren-
Frühstückstreff zusammengestellten Volksliedern, wurden erstmals
präsentiert und von den Gästen begeistert angenommen. 



AMTSBLATT FÜR DIE GEMEINDE MERZENICH NUMMER 9 · 14. August 2015 · 17. JAHRGANG2255

FC Golzheim
Erfolgreiche Eröffnung der Freiluft-Saison

Auch in diesem Jahr lud die Tennis-Abteilung des FC Golzheim zum
Eröffnungs-Turnier ein. Dabei haben sich über den Tag verteilt
jeweils für 30 Minuten neue Doppelkonstellationen zusammen
gefunden und das eine oder andere kleine Duell ausgetragen. Für die
Kleinsten wurde zum Schnuppern das Kleinfeldnetz aufgebaut und
die Trainer Jan Granitzka und Max Monz haben erste Ballübungen
mit den Schlägern angeleitet. Für die Verpflegung hatten alle Teil-
nehmer leckere Speisen bereitgestellt und die erfolgreichen Herren
50+ haben sich um das Barbeque gekümmert.
Der Spaß, das gemeinsame Spielen und die Geselligkeit standen klar
im Vordergrund. Schön ist, dass es an den Tagen die Gelegenheit gibt
generationsübergreifend und auch mal Mixed zu spielen mit Part-
nern, die man sonst nicht auf dem Tennisplatz trifft. Ein sehr kurz-
weiliger Tag in einer sehr netten Runde.
Alle waren sich einig, dass ein solcher Tag in diesem Jahr noch einmal
wiederholt werden sollte.
Zum Schnuppern wurden alle Interessierten im Rahmen der Sport-
woche eingeladen. An zwei Tagen standen Trainer, Bälle und Schläger
zur Verfügung. Auch dieses Angebot wurde gut besucht und erste
neue Mitglieder in die Golzheimer Tennis-Familie aufgenommen. 
Für weitere Schnupper-Stunden stehen die beiden Trainer Max
Monz und Jan Granitzka gerne zur Verfügung. Anfragen gerne 
telefonisch an Max Monz, 02275-332424.

allen Helfern, und natürlich allen Teilnehmern und Zuschauern die
den Weg zum Sportplatz gefunden haben und somit zum Gelingen
dieses schönen Tages beigetragen haben.

Danksagung
Im Namen des TV Golzheim
bedankte der 1. Vorsitzende
Josef Titz bei Horst Haag für die
geleistete, immer gute Arbeit als
Kassierer, der in diesem Jahr aus
gesundheitlichen Gründen nicht
mehr zur Wahl zur Verfügung
stand. Hans Peter Wallraff
wurde zum neuen Kassierer
gewählt.
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Bergstraße 22, 52399 Merzenich,
Tel.: 0 24 21-6944073

Öffnungszeiten:
wochentags

ab 16.00 Uhr geöffnet
Samstag und Sonntag ab 10.00 Uhr durchgehend geöffnet

Küche:
Täglich ab 18.00 Uhr

Sonntags ab 11.00 Uhr durchgehend mit wechselndem Mittag-
stisch / 3-Gang-Menü 12,50 €

dienstags: Hähnchen
donnerstags: Reibekuchen

freitags: Fisch

Montag ist Ruhetag

Wir empfehlen uns für Feierlichkeiten
Geburtstage, Trauerfeier etc.

-Kegelbahn frei-
-Sky auf Großbildschirm-

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ilona und Uli
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TV 1910 Girbelsrath e. V.
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Büchermarkt im Bürgerhaus
Nach einem sehr erfolgreichen Büchermarkt im letzten Jahr,  findet
natürlich auch in diesem Jahr wieder der Büchermarkt statt, und
zwar am 

Sonntag, den 25. Oktober 2015 von 10.00 bis 16.00 Uhr.
Es werden dann bereits zum achten Mal Bücher, Hörbücher und
DVDs für Kinder und Erwachsene im Bürgerhaus am Lindenplatz
angeboten. 
Wie in den Vorjahren, suchen wir auch in diesem Jahr wieder Mit-
helfer! Bitte melden Sie sich bei Frau Jöhnk-Schmidt (Tel.
02421/407053). Vielen Dank schon mal im Voraus! Gerne nehmen
wir auch Buchspenden entgegen! 
Falls Sie am Verkauf von Büchern interessiert sind, wenden Sie sich
bitte an Frau Jöhnk-Schmidt (Tel. 02421/407053). Verkäufer von
den letzten Jahren melden sich bitte auch wieder an, können aber die
alte Nummer wieder verwenden.

Erlebnisreiche Ferienfreizeit der ISM 
auf Borkum

Traditionsgemäß führte die „Interessengemeinschaft Sorgenkinder
Merzenich“ (ISM) wieder eine Ferienfreizeit fur Behinderte und ihre
Begleitpersonen durch.
In diesem Jahr ging die Reise vom 16.07. bis 30.07. auf die Insel
Borkum.
Insgesamt 44 Kinder, Jugendliche und Erwachsene nahmen an der
Ferienmaßnahme teil.
Neben zahlreichen ausgiebigen Spaziergängen gab es gemeinsame
Spieleabende, eine Inselfahrt mit Planwagen,     eine Radtour mit 
Picknick, eine Fahrt mit dem Krabbenboot, Musikabend mit 
„Dixielanders“ und mehr.
Für alle Teilnehmer war die Ferienfreizeit auf Borkum ein voller
Erfolg.
Die Kosten für die Ferienfreizeit werden für die Behinderten und je
eine Begleitperson von der ISM getragen.
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Arbeiterwohlfahrt Merzenich 
in Traben-Trarbach an der Mosel

Am 11. Juli 2015 ging bei schönem Wetter die diesjährige Ausflugs-
fahrt der Arbeiterwohlfahrt Merzenich nach Traben-Trarbach an der
Mosel.
Wir fuhren gegen 9.00 Uhr mit zwei Bussen vom Bürgerhaus Mer-
zenich ab. In Girbelsrath und Golzheim wurden noch Teilnehmer
der Fahrt abgeholt. Nach einer reibungslosen Fahrt kamen wir gegen
11.00 Uhr an.

Ein festes Programm für den Aufenthalt der Teilnehmer war wie in
den vergangenen Jahren nicht vorgegeben, den Teilnehmern wurde es
selbst überlassen ihren Aufenthalt zu Gestalten. An diesem Wochen -
ende fand das Weinfest mit einem Festumzug durch die ganze Stadt
statt. Weinhoheiten der Region und verschiedene Gruppen und Ver-
eine der Stadt nahmen daran teil.
Einige der Teilnehmer besuchten die Sehenswürdigkeiten der beiden
Stadtteile und bewunderten die schönen Fachwerkhäuser oder bum-
melten durch die Stadt und gingen Schoppen.
Bei den Temperaturen war es möglich draußen zu sitzen ein kühles
Getränk zu sich zu nehmen oder ein Eis zu schlemmen.
Gegen 15.30 erwartete uns im Restaurant-Historische Kellerschänke
"Storcke Stutz" Kaffee mit Kuchen. Die Kosten hierfür, wurden wie
jedes Jahr, von der Arbeiterwohlfahrt übernommen.

Um 17.00 Uhr wurde die Heimreise angetreten. Gegen 19.30 Uhr
waren wir dann wieder in der Heimat angekommen. Die einhellige
Meinung aller Teilnehmer war der Ausflug der Arbeiterwohlfahrt
Merzenich wieder eine gelungene Abwechslung zum Alltag, bei der
man unter Freunden und in angenehmer Umgebung einmal abschal-
ten und auf andere Gedanken kommen konnte.

ISM  – Interessengemeinschaft 
Sorgenkinder Merzenich e. V. (gegr. 1974)

Dank für Engagement und Hilfe beim Dorffest

Bei schönem Frühlingswetter konnten wir in diesem Jahr das 41.
Dorffest „Die gute Tat" zu Gunsten der Sorgenkinder unserer
Gemeinde feiern. Viele Ortsvereine, Organisationen und Einzelper-
sonen unserer Gemeinde stellten sich den ganzen Tag wieder in den
Dienst der guten Sache und trugen mit ihrem Engagement dazu bei,
dass die derzeit 31 betreuten Behinderten Unterstutzung und Hilfe
durch die ISM während des ganzen Jahres erfahren.
Insgesamt wurde ein Reinerlös von 5900 € erzielt, der im Sinne unserer
Satzung uneingeschränkt fur die Sorgenkinder verwendet wird.
Allen, die durch ihr Engagement aktiv zum Gelingen des Festes mit-
geholfen oder durch Geld-, Sach- und Kuchenspenden einen Beitrag
geleistet haben, sei an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön
ausgesprochen.
Nicht zuletzt haben auch die vielen Besucher zum Gelingen des
Dorffestes wesentlich beigetragen.
Der Vorstand der ISM hat nach reiflicher Überlegung und Abwägen
vieler Faktoren beschlossen, das Dorffest am 1. Mai in der bestehen-
den Form nicht mehr fortzuführen. Wir möchten uns an dieser Stelle
ganz herzlich bei allen Vereinen, Organisationen, Geschäftsleuten
und den vielen Privatpersonen, die sich in den letzten 40 Jahren in
den Dienst einer guten Sache gestellt haben, für ihr Engagement
bedanken. Ein Dank gilt auch den vielen Besuchern, Sponsoren und
Spendern, die mit dazu beigetragen haben, dass wir durch die Erlöse
der Dorffeste die vielfältigen Maßnahmen fur unsere Behinderten
durchfuhren konnten. Wir bitten Sie, uns auch weiterhin zu unter-
stützen und wünschen Ihnen alles Gute.
Im Namen der ISM
Renate Schwarz
1. Vorsitzende
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Wir sind umgezogen!

D1 Junioren des SC Merzenich 
wurden Meister

Knapper Gewinn des Titels in ihrer Leistungsklasse 
in der Saison 2014 /2015

Im letzten ihrer 18 Spiele konnte die D1 Mannschaft unter Trainer
Josef Schuhmacher den Meistertitel in der Staffel 31 der Kreisleis-
tungsklasse im Spiel gegen die Mannschaft des Dürener Spielverein
durch einen Sieg von 3:1 erreichen. Nachdem alle Spiele in der Rück-
runde gewonnen wurden, waren es die letzten drei Punkte um gegen
den Zweitplatzierten mit 2 Punkten Unterschied zu gewinnen. 
Gespielt wurde in den neuen Trikots, die von der Fa. Strauch Kurier-
dienst gesponsert wurden. Gefeiert wurde in Shirts, die von der Fa.
Tappert KFZ gesponsert wurden. Hier ein Dank an die Sponsoren.

St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft 
Merzenich

Das Schützenfest 2015 ist vorbei, es bleiben schöne Erinnerungen an
ein schönes und heißes Fest in Merzenich und mit Merzenich. Wir
möchten an dieser Stelle nochmals herzlich Danke sagen an Alle, die
zum Gelingen eines solchen schönen Volksfest beteiligt waren:
Allen Sponsoren, Förderern und Anzeigenkunden aus unserer Fest-
schrift, den Bürgern die uns beim Festzug mit Getränken versorgt

haben, unserem Tambourcorps und allen teilnehmenden Musikzü-
gen, allen Ortsvereinen, allen inaktiven Mitgliedern die uns tatkräf-
tig bei der Vorbereitung uns Gestaltung des Festes unterstütz haben,
dem Seniorenheim Marienhof, Herrn Pfarrer Heinz-Dieter Hama-
chers für die feierlichen Gottesdienste im ganzen Jahr und die Pro-
klamation der Majestäten, unserer Festwirtin, allen Schaustellern, der
Gemeindeverwaltung für den Empfang und natürlich ganz
besonders allen Besuchern unseres Festes an den vier Festtagen.
Wir freuen uns auf das Schützenfest vom 1. - 4. Juli 2016!

Danke sagen Heinz und Annemie Ohlemeyer

Für das vergangene Schützenjahr 2014/15 möchten wir, als ehe -
maliges Schützenkönigspaar der St.-Seb.-Schützenbruderschaft 
Merzenich, allen die am Schützenfest beteiligt waren, ob als Gast,
Zuschauer, aktiver Schütze oder Helfer ein herzliches Dankeschön
sagen!
Der Festwirtin Karin Kick mit Mann und ihrem Team -  ein herz -
liches Dankeschön für die nette Bedienung im Festzelt.
Unseren Kindern ein herzliches Danke für ihre Unterstützung bei
diesem Schützenfest.
Ein besonderer Dank gilt der Brudermeisterin Marga Schrickel mit
ihrem Vorstandsteam.
Da das Schützenfest nicht das Einzige ist, was uns im Jahr beschäf-
tigt, wollen wir hier kurz über unser Tun in diesem Jahr informieren.
Wir werden nach der Sommerpause wieder in das Schießtraining ein-
steigen um fit zu sein, wenn die Wettbewerbe der Rundenvergleichs-
wettkämpfe und der Freundschaftrunde beginnen. Es werden wieder
einige Mannschaften in verschiedenen Klassen starten. Sollten sie
Interesse am Schießen mit dem Luftgewehr haben, so sprechen sie
uns gerne an. Anfang September werden wir das Pfarrfest mit einer
Mannschaft unterstützen. Ein Offiziersausflug zur Zeche Zollverein
ist in Planung und ein Besuch beim Bundesschützenfest ist auf
Wunsch unserer neuen Majestäten Pflicht.
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Herzlich einladen wollen wir sie natürlich zu unserem traditionellen
Weckmannschießen am Volkstrauertag (15. Nov. 2015) ab 11 Uhr in
unserem Schützenheim im Keller der Gesamtschule. Zum Jahresab-
schluss wird noch eine Waldwanderung und eine Adventsfeier statt-
finden. Weiterhin werden wir auch den Stammtisch an einem Freitag
in jedem Monat fortführen.
www.schuetzen-merzenich.de

Garagentrödel in Morschenich
Das beschauliche Dorf Morschenich, kleinster Ort der Gemeinde
Merzenich im Kreis Düren, welches schon bald den immer näher
rückenden Braunkohle-Baggern der RWE-Power AG zum Opfer
fällt, wird sich auch im Jahr 2015 wieder in einen riesigen Trödel-
markt verwandeln. 
Bereits die ersten drei Garagentrödel in Morschenich waren ein groß-
artiger Erfolg. Zahlreiche Trödelbegeisterte fanden an diesen Tagen
den Weg nach Morschenich, um kleine und große Schätze zu 
ergattern.

Sterbenotgemeinschaft Merzenich
Werden auch Sie Mitglied!

Für einen Beitrag von jährlich 6,00 Euro können Sie bis zum voll-
endeten 45. Lebensjahr als Mitglied aufgenommen werden. 
Ihre Kinder sind bis zum vollendeten 15. Lebensjahr beitragsfrei mit-
versichert.
Das Sterbegeld beträgt zurzeit 320,-- Euro.
Sie erreichen uns täglich in unserer Geschäftsstelle:
Lindenstr. 14, 52399 Merzenich, Tel. 02421-33987.
Ihre Ansprechpartner sind:
• Frau Gisela Nepomuck, Geschäftsführerin
• Frau Nina Jansen, 1. Vorsitzende
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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ALARMANLAGEN
+ SICHERHEITSTECHNIK

GMBH

Theatergruppe Weinbergschnecken
Für die "Weinbergschnecken" hat das neue Theaterjahr schon seit
geraumer Zeit begonnen. Die Geschichte mit dem Titel "Jasmin
und der verschwundene Dreizack", geschrieben von Michael Wey-
ermann, spielt diesmal in einer Unterwasserwelt. Fu ̈r die Theater-
gruppe stellt die Gestaltung der Meereslandschaft mit ihren Bewoh-
nern eine ganz besondere Herausforderung dar. Die nächsten
Wochen sind damit ausgefüllt phantasie volle Kostu ̈me und Requi -
siten herzustellen. Durch intensives Proben mit den Schauspielern
wird das Stück zum Leben erweckt. Um noch nicht zu viel zu ver -
raten folgen in den nächsten Veröffentlichungen weitere Informatio-
nen u ̈ber die Fortschritte.
Das märchenhafte Theaterstück wird am 26.11.2015 uraufgeführt.

Als Kinderstück ausgedacht richtet es sich an Kinder ab 3 Jahren.
Aufführungstermine:
26.11.2015 09:00 Uhr - Schulen
26.11.2015 11:00 Uhr - Schulen und Kindergärten
26.11.2015 14:30 Uhr - Kindergärten
27.11.2015 09:00 Uhr - Schulen
27.11.2015 11:00 Uhr - Schulen und Kindergärten
29.11.2015 15:00 Uhr - Öffentl. Vorstellung fu ̈r die ganze Fa milie
Eintrittspreise für alle Vorstellungen:
2,00 EUR fu ̈r Kinder, 4,00 EUR für Erwachsene
Aufführungsort: Weinberghalle an der Grundschule Merzenich
Mehr erfahren Sie unter www.weinbergschnecken-merzenich.de
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